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Abstract
Das vorliegende Dokument ist das Ergebnis einer 
literaturbasierten Studie der neueren Entwicklun- 
gen im Bereich der sprachlichen Anforderungen 
und Sprachtests für Migrantinnen und Migranten. 
Die Studie war Teil des Forschungsprogramms 
2011-2014 am wissenschaftlichen Kompetenz-
zentrum für Mehrsprachigkeit (KFM)1.

Die Einführung sprachlicher Anforderungen 
und die Verwendung formeller Sprachtests als Vor- 
aussetzungen für die Erteilung von Einreisevisa 
und Niederlassungsbewilligungen und/oder für 
Einbürgerungen sind eine relativ neue, aber 
schnell um sich greifende Praxis in vielen westli-
chen Ländern, insbesondere in Europa. Diese An-
forderungen und die dazugehörigen Beurteilungs- 
instrumente stehen neu im Zentrum akademischer 
Debatten und Forschungsprojekte, und sind das 
Thema mehrerer wissenschaftlicher Publikationen. 
Der vorliegende Bericht versucht, einen struktu-
rierten Überblick über verschiedene Aspekte die-
ser sprachlichen Anforderungen und Tests zu 
liefern, wobei ein Korpus akademischer Publikati-
onen die Grundlage unserer Studie bildet.

Die Zusammenfassung der Literatur ist in zwei 
Abschnitte gegliedert. Der erste gibt einen Über-
blick über die neueren Entwicklungen bezüglich 
der sprachlichen Anforderungen für die Einwan-
derung, Niederlassung und Einbürgerung, vor al-
lem im letzten Jahrzehnt; er beschreibt auch die 
Einführung neuer formeller Beurteilungsinstrumen-
te auf verschiedenen Stufen des Immigrationspro-
zesses. Da die Autorinnen und Autoren, die die 
neuen Entwicklungen kontrovers beurteilen, führt 
der erste Abschnitt auch eine Reihe von umstrit-
tenen Themen ein, in erster Linie aus einer kriti-
schen Perspektive. Der zweite Abschnitt beschäf- 
tigt sich systematisch mit den Themen der laufen-
den Debatte über Sprachtests im Migrations- und 
Integrationsbereich, dies unter Zuhilfenahme von 
zentralen Kategorien aus der Testvalidierungs-
forschung. Dabei bildet das Assessment Use Ar-
gument (AUA) von Bachman & Palmer (2010) den 
konzeptuellen Rahmen.

Den Abschluss unserer Studie bilden Empfeh-

1 |  Die Autoren danken Séverine Beaud Duarte Rodri-
gues für ihren grossen Beitrag zur Sammlung und Aus- 
wahl der akademischen Publikationen zu Beginn des 
Projektes. Auch die wertvollen Beiträge unseres internen 
Gutachters, Thomas Studer, zu verschiedenen Zeitpunk-
ten während der Durchführung der Studie waren sehr 
willkommen.

lungen für die zukünftige Testforschung, Publika-
tionen und Testvalidierungspraktiken.

Insgesamt bestätigen unsere Erkenntnisse die 
subjektiv wahrgenommene Zunahme von sprachli-
chen Anforderungen und formellen Sprachtests 
(sowie gelegentlich kulturellen Wissenstests) im 
Bereich der Einwanderung und Integration in ei-
nigen „westlichen“ Ländern, insbesondere in Eu-
ropa und während der letzten zehn Jahre. Obwohl 
ein allgemeiner Trend ausgemacht werden kann, 
haben wir auch erhebliche Unterschiede bezüg-
lich der genauen Festlegung der Anforderungen 
und der damit verbundenen Beurteilungen fest-
gestellt, z.B. was das erforderliche Sprachkom-
petenzniveau angeht.

Die Analyse der Literatur auf der Basis von 
Bachman und Palmers Validierungsmodell zeigt, dass 
die einbezogenen Publikationen die verschiedenen 
Themen unterschiedlich behandeln. Insbesonde-
re zielen nur sehr wenige Texte darauf ab, die Va-
lidität eines spezifischen Tests und seiner Ver-
wendung systematisch darzulegen (oder infrage 
zu stellen). Die meisten Publikationen beschäfti-
gen sich mit der Aussagekraft der Testinhalte 
und Niveaus in Bezug auf das Wissen und die 
Fähigkeiten, welche zur Beurteilung ausgewählt 
wurden (üblicherweise „ausreichende Kenntnis-
se, um sich in die Gesellschaft zu integrieren“), 
sowie mit der Frage nach den positiven Auswirkun-
gen des Tests und der dafür vorgesehen Vorbe-
reitungsphase. Einige Publikationen stellen das Tes-
ten der Migrationsbevölkerung an sich so grund- 
sätzlich infrage, dass ihre Thematik durch exis-
tierende Testvalidierungsmodelle kaum erfasst wird.

In unserer Schlussfolgerung formulieren wir 
Empfehlungen für zukünftige Arbeiten in Bezug 
auf die folgenden Punkte: das Einbeziehen von 
akademischen Disziplinen, welche auf gesell-
schaftliche, ethische und juristische Themen im 
Migrations- und Integrationsbereich spezialisiert 
sind, die Verpflichtung, Verantwortung für den 
eigenen Test zu übernehmen und diesen mithilfe 
eines aktuellen Validierungsmodells systematisch 
zu validieren, die Verwendung von Bedürfnisana-
lysen als Grundlage für das Testdesign und des-
sen Verwendung, die Notwendigkeit weiterer Wir-
kungsstudien zu existierenden Testsystemen und 
die Wünschbarkeit von mehr Transparenz bezüg-
lich der Testvalidierung und ihrer Ergebnisse. 
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1
Einleitung
1.1 
Der Schweizer Kontext

In vielen Ländern der westlichen Welt, insbeson-
dere in Europa, wird der Aufenthaltsstatus von 
Staatsangehörigen anderer Länder mehr und mehr 
von Sprachtests abhängig gemacht. Zwar ist die 
Schweiz kein Vorreiter in dieser Entwicklung, doch 
zeigt sich dieser Trend auch hier in legislativen 
und administrativen Massnahmen auf allen Ebe-
nen des politischen Systems. Auf Bundesebene 
wird Sprache in erster Linie mit Integration in Ver- 
bindung gebracht. So lancierte der Bund 2010 
unter dem Motto „fördern und fordern“ einen In-
tegrationsplan, welcher die verstärkte Sprach-
förderung für alle Migrantinnen und Migranten 
vorsieht, die keine der Nationalsprachen der 
Schweiz sprechen (Gerber & Schleiss, 2013). In 
einer ersten Etappe wurde dafür eine Reihe von 
Instrumenten entwickelt, die das Lernen und Leh-
ren der nationalen Sprachen fördern sollen. Dazu 
gehören ein Rahmencurriculum für niederschwel-
lige Sprachkurse (Lenz, Andrey & Lindt-Banger-
ter, 2009), bedürfnisorientierte Spezifikationen 
von Lernzielen, die auf Sprachgebrauchsszenari-
en basieren (Müller & Wertenschlag, 2013) sowie 
Materialien für bedürfnisorientierte Niveaufest-
stellungen, Kursplanung, Unterricht und (Selbst)
Beurteilung. Ausserdem wurde ein Workshop-Pro-
gramm entwickelt, welches die Verbreitung der 
neuen Instrumente unterstützen soll.

Das Ausländergesetz erlaubt seit 2008, die 
Erteilung der Niederlassungsbewilligung im Rah-
men einer sogenannten Integrationsvereinbarung 
von sprachlichen Voraussetzungen abhängig zu 
machen (normalerweise vom Besuch eines Sprach-
kurses) (Skenderovic, 2013). Zwar existieren im 
Moment noch keine spezifischen Instrumente 
(darunter Tests) für die Beurteilung2 der sprach-
lichen Kompetenzen von Migrantinnen und 
Migranten, welche eine Niederlassungsbewilli-

2 |  Der Begriff „Beurteilung” umfasst mehr als Sprach-
tests. Zwar beinhaltet es auch diese, kann aber auch 
andere Evaluationsformen bezeichnen, welche den 
Wissens- oder Könnensstand von Lernenden feststellen 
können. Dort wo die Beurteilung der sprachlichen Kom-
petenzen die Form eines Tests hat, werden die beiden 
Begriffe in diesem Dokument synonym verwendet.

gung3 anstreben. Allerdings hat das Verb „for-
dern“ im offiziellen Motto der schweizerischen 
Integrationspolitik in der Periode, in welcher die 
vorliegende Studie entstand und in welcher 
auch das Ausländer- und Integrationsgesetz 
den politischen Prozess durchlief (2013), zu-
nehmend an Bedeutung gewonnen. Es ist davon 
auszugehen, dass ab 2015 bestimmte Gruppen 
der Migrationsbevölkerung Kenntnisse einer 
nationalen Sprache nachweisen müssen, indem 
sie entweder einen offiziell anerkannten Sprach- 
test bestehen oder im Rahmen von Sprachkur-
sen behördlich geregelte Nachweise erbringen. 

1.2 
Ziel und Struktur des vorliegenden 
Berichts

Das Hauptanliegen der vorliegenden Studie ist die 
Erstellung einer strukturierten Übersicht über ver- 
schiedene Aspekte von Sprachkompetenzbeur-
teilungen im Migrations- und Integrationsbe-
reich auf der Basis von wissenschaftlichen Pu-
blikationen. Die untersuchten Aspekte sind

 → die neuesten Entwicklungen bezüglich sprach-
licher Anforderungen und formeller Sprach-
tests für Migrantinnen und Migranten,

 → die zentralen Kritikpunkte und Argumente in 
den meist kritischen Diskursen, die sich mit 
diesen Entwicklungen befassen,

 → die Validität der Beurteilung von Sprachkom-
petenzen und der Sprachtests im Migrations- 
und Integrationsbereich.

Aufgrund dieses Überblicks hoffen wir, nicht nur 
aktuelle Themen und Trends herauszuarbeiten, 
sondern auch auf Schwächen in der laufenden 
wissenschaftlichen Forschung und Debatte hin- 
zuweisen. Unsere Erkenntnisse bilden dann die 
Basis für Empfehlungen bezüglich der zukünftigen 
konzeptuellen Arbeit, Forschung und Entwicklung, 
die in diesem sensiblen Gebiet zu leisten wären.

3 |  Die Verleihung der Staatsbürgerschaft ist in der 
Schweiz anders geregelt als jene der Niederlassung; die 
Gemeinden haben (noch) das Recht, sie zu verleihen und 
die sprachlichen Anforderungen und Beurteilungsver-
fahren selber festzulegen. Die angewandten Praktiken 
variieren erheblich von Gemeinde zu Gemeinde.
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Der vorliegende Bericht hat folgende Struktur: 
Kapitel 1 stellt den Hintergrund der Studie dar, 
darunter den lokalen Kontext, Ziele und Struk-
tur des Berichts, sowie die vorhandenen Quel-
len. Kapitel 2 informiert über die Entwicklungen 
des letzten Jahrzehnts, die mit sprachlichen 
Anforderungen an Migrantinnen und Migranten 
zu tun haben; es beschreibt auch die Einfüh-
rung von formellen Sprachtests auf den ver-
schiedenen Ebenen des Immigrationsprozesses 
(Einwanderung, Niederlassung, Einbürgerung). 
Da die darin enthaltenen Informationen aus Pu-
blikationen stammen, deren Verfasserinnen 
oder Verfasser überwiegend gegen die Ver-
schärfung der Einwanderungsbedingungen sind,  
wird in Kapitel 2 auch eine Übersicht der ver-
schiedenen geäusserten Kritikpunkte gegeben. 
Kapitel 3 beginnt mit der Vorstellung eines 
mehrheitlich anerkannten Modells für die Vali-
dierung von Tests. Die wichtigsten Kategorien 
dieses Modells werden dann genutzt, um die 
laufende Diskussion über die Evaluation der 
Sprachkompetenzen von Migrantinnen und 
Migranten darzustellen. Kapitel 4 schliesslich 
fasst die Erkenntnisse der vorherigen Abschnit-
te zusammen, zieht Bilanz und macht Vorschlä-
ge für zukünftige Arbeiten.

1.3 
Quellen

Einreisevisa, Niederlassungsbewilligungen und 
Einbürgerung von sprachlichen Kompetenzen und 
formellen Sprachtests abhängig zu machen, ist 
eine relativ neue Entwicklung, gewinnt aber zur- 
zeit rasch an Bedeutung. Dementsprechend ist 
das Sprachentesten in diesem Bereich ein jun-
ges, aber wachsendes Gebiet in der wissen-
schaftlichen Forschung und Debatte, das die 
Aufmerksamkeit einer ganzen Reihe von Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftlern auf 
sich gezogen hat. Die Studien, die bisher ent-
standen sind, sind in erster Linie kritische Be-
schreibungen und Analysen von sprachlichen 
Aspekten der Einwanderungspolitik und von 
Testverfahren in den verschiedenen Ländern. 
Dabei wurden vor allem Fragen der Testfairness 
und der sozialen Gerechtigkeit aufgeworfen. In 
den letzten zehn Jahren wurden mehrere Sam-

melbände zu diesen Themen herausgegeben, 
darunter Adami & Leclercq (2012), Hogan-Brun et 
al. (2009a), Mar-Molinero & Stevenson (2006), 
Oers et al. (2010), Slade & Mollering (2010). 
Ebenso haben einige Zeitschriften diesem The-
ma Sondernummern gewidmet, z.B. das Interna-
tional Journal on Multicultural Studies, Vol. 10 
(1) 2008 oder Language Assessment Quarterly, 
Vol. 6 (1), 2009. Ein Handbuchartikel von Kunn-
an (2012) gibt eine aktuelle Übersicht zum The-
ma. Die meisten zurzeit erhältlichen Publikatio-
nen sind zwar noch hauptsächlich program- 
matisch, sie haben aber dennoch geholfen, das 
Forschungsfeld zu begründen und die Aufmerk-
samkeit von Vertreterinnen und Vertretern der 
Angewandten Linguistik und des Sprachentes-
tens auf diese neuen Entwicklungen und die 
damit verbundenen Probleme zu lenken. Bisher 
wurden nur wenige empirische Arbeiten veröf-
fentlicht, und kaum eine Studie beschäftigt 
sich mit der Entwicklung und Validierung der ei- 
gentlichen Sprachprüfungen. Lediglich die Arti-
kel von De Jong, Lennig, Kerkhoff, & Poelmans 
(2009), Perlmann-Balme (2011) und Plassmann 
(2011) bilden hier Ausnahmen. Dabei hat die 
Publikation von De Jong et al. einen stark for-
schungsorientierten Fokus, während die ande-
ren beiden Artikel auch einem fachfremden Pu-
blikum zugänglich sind. Alle drei Veröffentli- 
chungen haben gemeinsam, dass sie konfirmat-
orisch angelegt sind und die Sicht und Interes-
sen der Testentwicklerinnen entwickler und ver-
treten, anstatt diese kritisch zu hinterfragen.

Da Sprachprüfungen im Migrations- und 
Integrationsbereich für Regierungen und über-
staatliche Institutionen (z.B. den Europarat) 
von beträchtlichem Interesse sind und das The-
ma auch im öffentlichen Diskurs und der Politik 
vertreten ist, überrascht es nicht, dass einige 
Berichte zum Thema von offiziellen Stellen in 
Auftrag gegeben wurden (z.B. Schneider et al., 
2006: Empfehlungen für den Nachweis sprachli-
cher Kommunikationsfähigkeit im Hinblick auf 
die Einbürgerung, im Namen der Eidgenössi-
schen Kommission für Migrationsfragen; Balch 
et al. (2008) und Extramania & Van Avermaet, 
2010: Ergebnisse zweier Gutachten des Euro-
parates; Little, 2010: ein Bericht über die 
sprachliche Integration von erwachsenen Migran- 
tinnen und Migranten, ebenfalls im Auftrag des 
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Europarates). In unserer Analyse werden wir vor 
allem wissenschaftliche Artikel und Forschungs-
berichte aus Zeitschriften oder Büchern rezi-
pieren. Nur eine kleine Auswahl an behördlich in 
Auftrag gegebenen Berichten, wie die oben er-
wähnten, soll bei Bedarf konsultiert werden.

Die vorhandene Literatur ist in ihrer geogra- 
phischen Verteilung eher beschränkt. Sie betrifft 
vor allem die Politik und Praxis in europäischen 
Ländern (EU- und Nicht-EU-Mitglieder) sowie in 
wenigen anderen Staaten, vor allem in den USA, 
Kanada und Australien. Die besprochenen Pub-
likationen kommen unter anderem deshalb aus 
diesen Ländern, weil sie stark von Zuwanderung 
betroffen sind. Während einige dieser Staaten 
bereits eine lange Zuwanderungstradition ken-
nen (z.B. die USA, Kanada und einige westeuro-
päische Länder), ist es für andere eine neue Er- 
fahrung (vor allem für südeuropäische Länder wie 
Spanien und andere westliche europäische Län-
der) (Extra et al. 2009). Van Avermaet (2009) zu- 
folge lassen sich drastische Veränderungen in 
der Migrationspolitik auf stark erhöhte Zuwan-
derungsraten zurückführen. Dies gilt v.a. für 
europäische Länder, da hier Immigration nach 
Europa zu starker Mobilität innerhalb Europas 
hinzukommt. Der europäische Kontext ist somit 
ein fruchtbares Forschungsfeld, wobei die gros-
se Spannbreite der hiesigen Praktiken und poli-
tischen Programme, trotz einiger Gemeinsam-
keiten, das Interesse der Forschenden zu- 
sätzlich geweckt hat. Es existieren Studien 
über die Pioniere im Bereich von Sprachprüfun-
gen für Migrantinnen und Migranten, darunter 
die Niederlande, Deutschland, Dänemark und 
Grossbritannien (siehe z.B. Blackledge, 2009a 
und b; Extra & Spotti, 2009a und b; Laversuch, 
2008; Michalowski, 2010; Möllering, 2010; Sla-
de, 2010a). Praktiken in traditionellen Einwan-
derungsländern ausserhalb Europas, besonders 
den USA, Kanada und Australien, wurden eben-
falls umfassend beschrieben (siehe z.B. Cox, 
2010; Farrell, 2010; Holland, 2010; Hargreaves, 
2010; McNamara, 2009a). Informationen über 
Länder wie Österreich, Belgien, Luxemburg, 
Spanien und die Baltischen Staaten sind dage-
gen nur spärlich vorhanden, während die Situa-
tion in weiteren Ländern nahezu unerforscht ist 
(z.B. Griechenland, Italien, Polen oder Portu-
gal). Schliesslich wissen wir fast nichts über die 

Praktiken in Ländern, die nicht zur westlichen 
Welt gezählt werden (z.B. asiatische oder afri-
kanische Staaten, vgl. aber Lee, 2010 zum Fall 
Korea).

Im vorliegenden Bericht werden wir das 
Hauptaugenmerk auf Veröffentlichungen über 
europäische Länder legen.



7

2
Sprachprüfungen 
im Migrations- 
und Integrations-
bereich in einem 
sich wandelnden 
Kontext
2.1 
Sprachenpolitik und Beurteilungs-
verfahren im Wandel

Sprachtests und Sprachkompetenzfeststellung im 
Migrations- und Integrationsbereich waren in ei-
ner Reihe von Ländern Thema hitziger Debatten, 
welche daraufhin zu Änderungen in den nationa-
len Gesetzgebungen führten. Die folgenden Publi-
kationen geben dazu einen Überblick: Blackledge 
(2009a & b) für Grossbritannien, Slade (2010a) 
für die Niederlande, Möllering (2010) für Deutsch-
land, Farrell (2010) für Australien. Auf supranati-
onaler Ebene formulieren Balch et al. (2008) im 
Namen der ALTE Empfehlungen für die Verwen-
dung von Sprachtests im Kontext der Einbürge-
rung, während Extramania & Van Avermaet (2010) 
eine Zusammenfassung zur Sprachenpolitik im 
Migrationsbereich in mehreren europäischen Län-
dern bieten. Ein dritter Bericht, der vom Europarat 
in Auftrag gegeben wurde und 2014 erscheinen 
soll, wird auf einer gross angelegten Umfrage zur 
Politik der Mitgliedsstaaten im Bereich der 
sprachlichen Integration von Migrantinnen und 
Migranten basieren. Diese fand 2013 statt. 

Einige Studien lassen für die letzten zehn 
Jahre erhebliche Veränderungen in der nationalen 
Einwanderungspolitik vieler Länder erkennen (vor 
allem in Europa, aber auch in Australien, Kanada 
und den USA). Diese Veränderungen zeigen sich 
durch eine „erhöhte Anzahl und Reichweite regu-
latorischer Mechanismen“4 (Saville, 2009). Mit an-
deren Worten: Es gibt einen allgemeinen Trend, 

4 |  Sämtliche in diesem Bericht enthaltenen Zitate wur-
den ins Deutsche übersetzt. Dort, wo deutschsprachige 
Übersetzungen bereits vorlagen, wurden diese verwendet 
und entsprechend zitiert.

strengere Immigrations- und Integrationsmass-
nahmen zu implementieren (Hogan-Brun et al., 
2009b; Van Avermaet, 2009; Slade, 2010a), was 
einen „assimilationistischen“ Ansatz im Umgang 
mit Migrantinnen und Migranten verrät (Möllering, 
2010; Slade, 2010a). Einige Länder haben sogar 
verpflichtende Integrationsprogramme eingerich-
tet, deren Nichtbesuch rechtliche Nachteile mit 
sich bringt (Kostakopoulo, 2010). Laut Böcker & 
Strik (2011) steht der Trend hin zu einer strenge-
ren Immigrationspolitik in vielen europäischen 
Ländern in krassem Gegensatz zur entsprechen-
den Politik dieser Länder in den 1980er und 
1990er Jahren. Damals versuchte man eher, Im-
migration und Integration durch den einfachen Zu-
gang zu Niederlassungsbewilligung und Staats-
bürgerschaft zu fördern. Die Niederlande waren 
damals ein Beispiel für diese liberale Zuwande-
rungspolitik, sie waren aber auch das erste euro-
päische Land, welches später strenge Einwande-
rungs- und Integrationsgesetze erliess (Slade, 
2010a). Seit dieser Wende in der niederländischen 
Gesetzgebung wird die Erteilung der Niederlas-
sungsbewilligung oder der Staatsbürgerschaft 
gewissermassen als „Belohnung“ für diejenigen 
verstanden, die eine Reihe von Hindernissen über-
wunden haben und daher einen Platz in der Ge-
sellschaft verdienen (Böcker & Strik, 2011; Ada-
mo, 2008; Kostakopoulo, 2010). Zuvor wurde 
dieser Prozess vor allem als Anreiz für die Integra-
tion verstanden, weniger als „Belohnung“.

Hogan-Brun et al. (2009b) verbinden die 
Veränderung der europäischen Sprachenpolitik im 
Bereich der Einwanderung mit dem Jahr 2004, in 
dem die ehemals kommunistischen Staaten der Eu-
ropäischen Union beitraten, was zu massiven 
Migrationsbewegungen aus den osteuropäischen 
EU-Ländern in die westeuropäischen EU-Länder 
führte. Einige Autorinnen und Autoren erklären die 
verstärkte Einwanderung wiederum mit anderen 
ökonomischen und politischen Faktoren (z.B. Van 
Avermaet, 2009; Saville, 2009; Hargreaves, 2010, 
Slade, 2010a): Globalisierung, allgemeine Arbeits-
migration, Bildung, Tourismus und politische Ver-
folgung. Die daraus resultierende grössere kultu-
relle und sprachliche Diversität in den 
Aufnahmeländern wurde oft als Bedrohung der 
nationalen Identität wahrgenommen; sogar in Na-
tionen wie Australien, die durch Immigration ent-
standen sind (Slade, 2010a; Wright, 2008).  
Hogan-Brun et al. (2009b) zufolge war dieser  
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Effekt besonders auffällig in jenen EU-Staaten, in 
denen andauernde politische und wirtschaftliche 
Vereinheitlichungsprozesse alleine bereits zu ei-
ner nationalen Identitätskrise geführt hatten. Um 
diese nationale Identität und den gesellschaftli-
chen Zusammenhalt zu bewahren, reagierten viele 
Nationalstaaten daher mit strengeren Einwande-
rungsrichtlinien. Die zunehmende Fremdenfeind-
lichkeit, welche zu Beginn des 21. Jahrhunderts 
durch mehrere terroristische Attentate verschärft 
wurde, gilt als weiterer Faktor hin zu einer restrik-
tiveren Migrationspolitik und der Einführung von 
Bestimmungen, die die „nationale Sicherheit“ ver-
bessern sollen (Blackledge, 2009c; Laversuch, 
2008; Van Avermaet, 2009; Wright, 2008).

2.2 
Die Umsetzung strengerer Immigrati-
onspolitik im sprachlichen Bereich

Die veränderte Sprachenpolitik in den verschiede-
nen Ländern führte zu einer erstaunlichen Viel- 
falt der sprachlichen Anforderungen an Migran-
tinnen und Migranten. Die Unterschiede betreffen 
vor allem Testmethoden, Testdesign und Test-
durchführung, die getesteten Fertigkeiten, das 
verlangte Sprachkompetenzniveau, das Mindest- 
alter der betroffenen Personen, Kosten, Ausnah-
meregelungen für bestimmte Gruppen und den 
Status der vorbereitenden Sprach- und Integrati-
onskurse (verpflichtend vs. freiwillig). Diese Viel-
falt wird in einer Reihe jüngerer Studien zu den 
Testpraktiken der europäischen Länder hervorge-
hoben (siehe Van Avermaet, 2009; Böcker & Strik, 
20115; Extramania & Van Avermaet, 2010). So 
stellte Van Avermaet (2009) auf der Basis von 
Daten aus 17 Ländern fest, dass das verlangte 

5 |  Böcker & Strik (2011) berichten nur über den 
Spezialfall der Beantragung einer Niederlassungsbewil-
ligung, während die ursprüngliche grössere Studie (die 
INTEC-Studie, siehe Strik, Böcker, Luiten, & Oers, 2010) 
die verschiedenen Etappen des Immigrationsprozesses 
beleuchtet: Einreise und Aufenthalt, Niederlassung 
und Einbürgerung. Diese Studie bietet nicht nur einen 
detaillierten Überblick über die Sprachprüfungen in den 
analysierten Ländern, sondern enthält auch Daten über 
die Auswirkungen der entsprechenden Prüfungen. Diese 
wurden mittels informeller Interviews mit verschiedenen 
Stakeholdern (in den Prozess involvierte und davon be-
troffene Instanzen und deren Vertreter) gesammelt, um 
deren Standpunkte zu den lokalen Praktiken und ihren 
Konsequenzen zu identifizieren.

Sprachniveau zwischen A1 und B1 für den Auf-
enthalt, A1 und B2 für die Niederlassung und 
schliesslich zwischen A2 und B2 für die Einbür-
gerung variieren kann. Diese Daten offenbaren 
grosse Unterschiede bezüglich der sprachli-
chen Regelungen in den einzelnen Ländern. In 
einem Vergleich dreier englischsprachiger Län-
der (den USA, Kanada und Grossbritannien) 
stellte Hargreaves (2010) ebenfalls erhebliche 
Unterschiede zwischen den drei Staaten fest, 
sowohl bezüglich der Formate der Einbürge-
rungstests wie auch mit Blick auf ihren Inhalt. 
So nutzen Grossbritannien und Kanada einen 
Multiple Choice-Test (in Grossbritannien am 
Computer, in Kanada auf Papier), während in 
den USA ein informelles Interview durchgeführt 
wird. Gemäss einiger Autorinnen und Autoren 
(Hargreaves, 2010; Hogan-Brun et al., 2009b; 
McNamara, 2009) ist diese Vielfalt der Sprach-
prüfungen und ihrer Durchführung zum Teil da-
rauf zurückzuführen, dass diese von nationalen 
Regierungen ausgewählt und eingeführt werden 
(anstatt von Expertinnen oder Experten). Die ent- 
sprechenden Entscheidungen werden aufgrund 
des aktuellen gesellschaftspolitischen Kontex-
tes und der wahrgenommenen Einstellungen der 
Bevölkerung getroffen. Alle Studien belegen 
klar die rasante und relativ unkoordinierte Ent-
wicklung der Praktiken in den einzelnen Län-
dern, insbesondere in Europa.

Die nun folgenden Abschnitte beleuchten 
weitere Massnahmen, welche umgesetzt wurden, 
um die Anforderungen an die Migrationsbevöl-
kerung bezüglich der im Gastland gesprochenen 
Sprache(n) strenger zu gestalten: die kürzliche 
(Wieder-)Einführung von sprachlichen Anforde-
rungen im Migrations- und Integrationsbereich 
in verschiedenen Ländern, sowie deren Auswei-
tung auf weitere Etappen des Immigrations- und 
Integrationsprozesses; die zunehmende Ver-
wendung formeller Sprachtests zur Überprü-
fung der Anforderungen; das von den Migran-
tinnen und Migranten verlangte Sprachkom- 
petenzniveau sowie schliesslich landeskundli-
che Tests und deren implizite Anforderungen an 
Sprachkenntnisse.
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2.2.1  
Die Ausweitung sprachlicher Anfor-
derungen an Migrantinnen und 
Migranten

Sprachliche Anforderungen an Migrantinnen und 
Migranten sind zu einem zentralen Aspekt der 
Immigrations- und Integrationspolitik der meis-
ten in diesem Bericht betrachteten Staaten ge-
worden. Diese wurden nicht nur von mehr Län-
dern als zuvor eingeführt, sie wurden auch auf 
weitere Schritte auf dem „Weg des Migranten“ 
ausgeweitet (Saville, 2009). 

Mehrere Studien berichten von einer er-
heblichen Zunahme der sprachlichen Anforde-
rungen an Migrantinnen und Migranten, welche 
in manchen Fällen auch mit zusätzlichen Kosten 
verbunden sind und für jene Personen, welche 
die Anforderungen nicht erfüllen, Sanktionen 
nach sich ziehen können (Hogan-Brun et al., 
2009b; Van Avermaet, 2009; Böcker & Strik, 
2011). Aufgrund von Daten aus verschiedenen 
offiziellen Berichten stellte Extramania (2012) 
für den Zeitraum von 2003 bis 20086 einen Hö-
hepunkt bei der Einführung neuer sprachlicher 
Anforderungen an Migrantinnen und Migranten 
fest (in Dänemark, Belgien, Deutschland, Grie-
chenland, Norwegen, Österreich, den Nieder-
landen, Frankreich und Liechtenstein). Bezüg-
lich der osteuropäischen Länder (die Slowakei, 
Armenien, Slowenien, Polen und die Türkei), 
kann ein solcher Höhepunkt zwischen 2007 und 
2009 beobachtet werden. Extramania (2012) 
berichtet weiter, dass die Mehrheit der Länder, 
welche Einwanderung und Integration neu an 
sprachliche Bedingungen knüpfen, nun zusätz-
lich Sprachkurse für die Kandidatinnen und 
Kandidaten anbietet.

6 |  Mar-Molinero (2006) erwähnt Spanien als eine 
bedeutende Ausnahme von diesem allgemeinen Trend. 
Hier ist die Staatsbürgerschaft nur schwer zu erhal-
ten. Es gibt nur eine kleine Zahl von Einbürgerungen, 
keine sprachlichen Vorgaben für die Niederlassung oder 
Einbürgerung, keine als solche deklarierten Sprachtests. 
Stattdessen gibt es ein Interview mit einem Richter, 
in dem die „Anpassung“ an die lokale Kultur indirekt 
festgestellt wird. Das Fehlen von sprachlichen Anfor-
derungen (Kenntnis der „nationalen“ Sprache) für die 
Einbürgerung hat mit der Geschichte des Landes zu tun 
(das Vermeiden von negativen Reaktionen der linguisti-
schen Minderheiten in den Comunidades autónomas).

Interessanterweise werden, sobald ein Land 
strengere Vorschriften und Sprachtests einge-
führt hat, diese von anderen Ländern übernom-
men: Als die niederländische Regierung im Jah-
re 2006 die Bewilligung von Aufenthalts- und 
Niederlassungbewilligungen an die sprachlichen 
Kompetenzen der einwandernden Personen 
knüpfte, folgten fünf weitere EU-Staaten dem 
Beispiel, indem sie ihrerseits für den gleichen 
Zweck im gleichen Jahr sprachliche Anforderun-
gen an Migrantinnen und Migranten einführten 
(Böcker & Strik, 2011; Van Avermaet, 2009).

Weiterhin existiert ein allgemeiner Trend, 
diese sprachlichen Anforderungen nach und 
nach auf allen drei Stufen des Immigrations- 
und Integrationsprozesses anzuwenden. Ur-
sprünglich mussten Migrantinnen und Migran-
ten in den meisten Ländern nur für die Ein- 
bürgerung gewisse Sprachkenntnisse nachwei-
sen (dies wurde laut Böcker & Strik, 2011, in 
den 1990er Jahren übliche Praxis). In einem 
weiteren Schritt wurden diese Kenntnisse auch 
von jenen Personen verlangt, welche eine dau-
erhafte Niederlassungsbewilligung anstrebten. 
Anhand von Zahlen aus zwei Befragungen des 
Europarates zur mit der Einwanderung verbun- 
denen Sprachenpolitik mehrerer europäischer 
Länder zwischen 2007 und 2009 stellte Extra-
mania (2012) eine erhebliche Zunahme jener 
Staaten fest, die auch bei der Erteilung von 
Niederlassungsbewilligungen sprachliche Kom-
petenzen verlangen: Waren dies bei der Befra-
gung 2007 noch 57% der teilnehmenden Län-
der, stieg diese Zahl bis 2009 auf 69%.

Noch neueren Datums, aber nicht so weit 
verbreitet, sind sprachliche Anforderungen, die 
bereits bei der Einreise ins Land (d.h. bei der 
Erteilung eines Visums) gestellt werden. Dies gilt 
z.B. für die Niederlande (Extra & Spotti, 2009b) 
und Deutschland (Michalowski, 2010). Extrama-
nia (2012) berichtet in diesem Zusammenhang 
von einer Zunahme von 19% der befragten Län-
der, die 2007 diese Anforderungen stellten, auf 
26% im Jahre 2009. Laut Michalowski (2010) ist 
diese besonders restriktive Massnahme eine Re-
aktion der Niederlande und Deutschlands auf 
den zunehmenden Familiennachzug. Die Ver-
pflichtung, vor der Einreise ins Land einen 
Sprachtest zu bestehen, wird so zu einer indi-
rekten Massnahme, um diesen zu begrenzen.
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Der Nachweis von Sprachkenntnissen als Be-
dingung für die Einreise wird eher kritisch ge-
sehen (Goodman, 2011; Kostakopoulo, 2010), 
da davon ausgegangen wird, dass der Integrati-
onsprozess erst beginnen kann, wenn das Indi-
viduum im Gastland physisch präsent ist und die 
Möglichkeit hat, mit der lokalen Gemeinschaft 
zu interagieren. Goodman (2011) formuliert dies 
folgendermassen:

Integrationsanforderungen vor der Einreise ver-

langen einen Grad der Integration in einen Staat, 

während sich der Kandidat physisch und konzepti-

onell – bezüglich des legalen Status‘ – ausser-

halb dieses Staates befindet (S. 237).

Hinzu kommt, wie Extra & Spotti (2009a) und 
Hogan-Brun et al. (2009b) feststellen, dass der 
Zugang zur Zielsprache im Ausland zuweilen 
schwierig sein kann (z.B. weil keine Sprachkur-
se angeboten werden). In diesem Fall wird von 
den betroffenen Personen erwartet, dass sie 
eine Sprache beherrschen, die sie nicht lernen 
und üben konnten, zumindest nicht unter dafür 
günstigen Bedingungen.

2.2.2 
Zunehmende Verwendung standardi-
sierter Sprachtests

Zusammen mit der Ausweitung sprachlicher An-
forderungen in der Einwanderungspolitik euro-
päischer Staaten wird auch die Verwendung 
formeller Sprachtests immer verbreiteter (Van 
Avermaet, 2009). Alle drei Stufen der Immigrati-
on und Integration, Einreise, Niederlassung 
und Einbürgerung, sind betroffen. Laut Van 
Avermaet (2009), der über eine Befragung be-
richtet, die 2007 von der Association of Langu-
age Testers in Europe (ALTE) in 19 Ländern 
durchgeführt wurde, nutzten neun der elf Län-
der, welche für die Einbürgerung sprachliche 
Kompetenzen verlangen, einen Sprachtest, 
während sechs der acht Länder, welche bereits 
für die Niederlassung sprachliche Kompetenzen 
fordern, auch dafür einen Sprachtest vor-
schrieben. Ähnliches lässt sich auch bei den 
Bedingungen für die Einreise beobachten: Sie-
ben der neun Länder, die auch hier Sprachkom-

petenzen erwarten, verwendeten für deren 
Nachweis einen Sprachtest. Mit anderen Wor-
ten: Beinahe alle Länder, die an Migrantinnen 
und Migranten sprachliche Anforderungen stel-
len, überprüfen mittels formeller Tests, ob die-
se das erwartete Niveau erreicht haben.

In einigen Fällen ersetzte ein standardi-
sierter Test andere Formen der Sprachkompe-
tenzfeststellung, die zuvor verwendet wurden 
(Hogan-Brun et al., 2009b). Böcker & Strik 
(2011) nennen die Einbürgerungsprozeduren in 
den Niederlanden und in Dänemark, wo die 
Sprachkenntnisse zuvor informell in einem In-
terviewgespräch mit einem oder einer Ange-
stellten des Staates festgestellt wurden. Erst 
zu Beginn des 21. Jahrhunderts führten diese 
beiden Länder standardisierte Tests ein, um die 
Sprachkenntnisse der Anwärterinnen und An-
wärter für die Staatsbürgerschaft zu erfassen.

2.2.3  
Verlangte Sprachkompetenzniveaus

Die erwarteten Sprachniveaus für den Zugang 
zu einem Land (Einreisevisum), die Niederlas-
sung oder die Erteilung der Staatsbürgerschaft 
unterscheiden sich von einem Land zum ande-
ren erheblich. Die Übersicht in Van Avermaet 
(2009) über die entsprechenden Praktiken in 
17 europäischen Ländern zeigt, dass die ver-
langte Sprachkompetenz für den Zugang zum 
Land zwischen A1.1 und B1 auf der Skala des 
Europarates liegt, jene für die Niederlassung 
zwischen A1 und B2 und für die Einbürgerung 
zwischen A2 und B2. Mit Bezug auf Deutsch-
land, wo für die Staatsbürgerschaft das Sprach- 
niveau B1 verlangt wird, hält Möllering (2010) 
fest, dass diese relativ hohe erwartete Kompe-
tenz ansonsten interessierte Personen davon 
abhalten könnte, die Einbürgerung anzustre-
ben, und schlägt vor, dass das Niveau A2, wel-
ches in den Niederlanden verlangt wird, besser 
geeignet wäre. 

Die erwarteten sprachlichen Kompetenzen 
werden nicht immer auf explizit beschriebene 
Skalen bezogen, wie sie z.B. in den Referenzni-
veaus des Gemeinsamen europäischen Refe-
renzrahmens für Sprachen zu finden sind (GER - 
Europarat, 2001). So verlangt z.B. die kana- 
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dische Gesetzgebung „die Fähigkeit, Englisch 
oder Französisch gut genug zu sprechen, um 
mit Leuten zu kommunizieren“ (Hargreaves, 
2010); der australische Einbürgerungstest ver-
langt „Grundkenntnisse der englischen Spra-
che“ (Farrell, 2010; Möllering & Silaghi, 2010). 
In Bezug auf Letzteren kritisiert der Woolcott 
Report (siehe Möllering & Silaghi, 2010; McNa-
mara & Ryan, 2011) die Ungenauigkeit dieser 
Sprachkompetenzbeschreibung: Es bleibt un-
klar, was Migrantinnen und Migranten konkret 
können müssen. Die fehlende Transparenz 
macht es für die Kandidatinnen und Kandidaten 
schwierig zu wissen, wie sie die Bedingungen 
für eine Verleihung der Staatsbürgerschaft er-
füllen können.

Böcker & Strik (2011) verweisen darauf, 
dass die sprachlichen Voraussetzungen für die 
Erteilung der Niederlassungserlaubnis oder der 
Staatsbürgerschaft steigen, wenn auch schon 
welche für den Zugang zum Land definiert wur-
den. Mit anderen Worten: Die Einführung von 
sprachlichen Anforderungen zu einem frühen 
Zeitpunkt des Immigrationsprozesses hat offen- 
bar einen verschärfenden Effekt auf die folgen-
den Etappen.

2.2.4  
Sprachkompetenztests und Landes-
kundetests

In einer Reihe von Ländern, darunter Grossbri-
tannien, Dänemark oder die Niederlande, müs-
sen Personen, welche eine Niederlassungser-
laubnis oder die Staatsbürgerschaft anstreben, 
neben dem Sprachtest einen Test über Kultur 
und Gesellschaft des Gastlandes ablegen (Bö-
cker & Strik, 2011; Van Avermaet, 2009). In 
dieser Art von Tests werden Fragen zu Religion, 
Kultur, Recht und Gesetz sowie zur Geschichte 
des Gastlandes gestellt. In Aufgaben wie dem 
Beherrschen und Verstehen des australischen 
Treuegelöbnisses („Australian Pledge of Allegi-
ance“, Slade, 2010a), sieht Möllering (2010) 
eine auf Assimilierung abzielende Ausrichtung 
der Staatsbürgerschaft. Laut Slade (2010a) 
basiert die Verwendung derartiger Tests nor-
malerweise auf der Annahme, dass Migrantin-
nen und Migranten durch das Bekanntmachen 

mit den soziokulturellen Fakten, Normen und 
Werten der Gastkultur eben diesen Werten der 
Gesellschaft tatsächlich folgen werden. Dabei 
handelt es sich um einen Glauben, der kaum 
aufrechterhalten werden kann, so die Autorin.

Zwei weitere Probleme von landeskundli-
chen Einbürgerungstests werden in der Litera-
tur aufgeworfen. So erfassen einige der Fragen 
in derartigen Tests, obwohl sie scheinbar auf 
reines Faktenwissen abzielen, in Wirklichkeit 
persönliche Einstellungen und Weltanschauun-
gen der Kandidatinnen oder Kandidaten (z.B. 
bezüglich Homosexualität und Religion). Dies 
wird als Ungleichbehandlung (Joppke, 2010a; 
Michalowski, 2011) und potenzielle Quelle von 
sozialer Diskriminierung verstanden. Weiterhin 
hängt das erfolgreiche Ablegen des Tests häu-
fig von den sprachlichen Kompetenzen der be-
troffenen Individuen ab, da die Tests meist in 
der oder einer der Amtssprachen des Gastlan-
des abgelegt werden. McNamara (2009b) stuft 
daher landeskundliche Tests als de facto 
Sprachkompetenztests ein. Als Beispiel dafür 
nennen Extra & Spotti (2009a) den niederländi-
schen Sprach- und Kulturtest. McNamara & 
Ryan (2011) beschreiben ausserdem die Kont-
roverse um die Einführung des neuen australi-
schen Einbürgerungstests im Detail. Diese ent-
stand, weil die für den Test benötigten Sprach - 
kenntnisse das offiziell angegebene Sprachni-
veau überstiegen (und auch nach einer Überar-
beitung immer noch übersteigen). 

Zusammenfassend gesagt nehmen die in 
Kapitel 2 erwähnten Studien eine generell kriti-
sche Haltung gegenüber den aktuellen Entwick-
lungen im Bereich der sprachlichen Anforderun-
gen für Migrantinnen und Migranten ein. Sie 
zeigen auf, dass in den westlichen Ländern und 
insbesondere in Europa in den letzten zehn 
Jahren eine Tendenz hin zu schärferen sprach-
lichen Bedingungen auf allen Stufen des Im-
migrations- und Integrationsprozesses vor-
herrscht. Ausserdem wird eine Entwicklung von 
informellen hin zu formellen Sprachtests fest-
gestellt. Während diese allgemeine Tendenz 
recht klar auszumachen ist, stellen die Studien 
aber auch grosse Unterschiede zwischen den 
Staaten fest, insbesondere mit Bezug auf die 
verlangten Sprachkompetenzen. Landeskundli-
che Tests werden fast ausschliesslich kritisiert, 
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nicht nur aufgrund der in ihnen verlangten Ar-
ten von Wissen, sondern auch, weil sie implizit 
höhere Sprachkompetenzen erfordern als die 
offiziell festgelegten Niveaus.

3 
Validitätsaspekte 
von Sprachprü-
fungen im Migra-
tions- und Integ-
rationsbereich
Im vorliegenden Kapitel wird gezeigt, wie und in 
welchem Masse die Literatur, die sich mit 
Sprachprüfungen im Migrations- und Integrati-
onsbereich befasst, auch Aspekte der Testvali-
dität miteinbezieht. Die Qualität und Angemes-
senheit von (formellen) Beurteilungen wird nor- 
malerweise mithilfe eines Validitäts- oder Vali-
dierungsmodells festgestellt, welches die kon-
firmatorische oder kritische Diskussion und 
Analyse anleitet. Die folgende Präsentation der 
verschiedenen Aspekte von Validität folgt den 
Kategorien eines Validierungsmodells, das so-
wohl umfassend angelegt als auch in der inter-
nationalen Testforschung und entwicklung all-
gemein anerkannt ist: Bachman und Palmers 
Rahmenmodell für die Testvalidität und Testva-
lidierung. Sie bezeichnen dieses als Assess-
ment Use Argument (AUA). Zunächst werden im 
Folgenden die wichtigsten Aspekte dieses Mo-
dells kurz vorgestellt. Im Anschluss daran wer-
den verschiedene Themen aus der Literatur, die 
sich mit Validität beschäftigt, hervorgehoben. 
Dabei wird Bezug genommen auf die Kategorien 
des AUA-Modells; wo nötig, werden Ergänzun-
gen vorgenommen.

3.1 
Bachman und Palmers argumentati-
onsbasierter Ansatz zur Validierung 
von Beurteilungen

Die Validität von Beurteilungen ist eines der 
zentralen wiederkehrenden Themen der psy-
chologischen, pädagogischen und eben auch 
der Sprachtestforschung der letzten Jahrzehn-
te. Das oben erwähnte AUA-Modell wurde erst 
kürzlich in Bachman & Palmer (2010) im Detail 
beschrieben und operationalisiert. Es basiert 
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auf zwei Quellen: a) konzeptuellen und prakti-
schen Arbeiten verschiedener Autorinnen und 
Autoren7, darunter Vertreter von führenden 
Vereinigungen im Fachgebiet8; b) Bachmans und 
Bachman & Palmers früheren Arbeiten zum auf-
gabenorientierten, kommunikativen Sprachentes-
ten (Bachman, 1990; Bachman & Palmer, 1996; 
Bachman, 2005). Kapitel 5 in Bachman & Palmer 
(2010) enthält einen kurzen Überblick über das 
AUA-Modell.

Hauptsächlicher Beweggrund für die Ver-
wendung eines Validierungsmodells wie das 
AUA ist die Tatsache, dass Sprachtests übli-
cherweise Entscheidungen mit sich bringen, die 
für die beteiligten Parteien (im Folgenden Stake- 
holder) Konsequenzen haben, insbesondere für 
die Kandidatinnen und Kandidaten selber, für 
Lehrpersonen, Arbeitgeber und die Gesellschaft 
als Ganzes). Da die Entscheidungen, die auf-
grund von Tests getroffen werden, Auswirkun-
gen auf Individuen haben, sehen Bachman und 
Palmer Testentwickler und anbieter (z.B. Ein-
wanderungsbehörden) in der Pflicht9, ihre Ent-
scheidungen gegenüber diesen Individuen zu 
rechtfertigen. „Rechtfertigen“ bedeutet in die-
sem Zusammenhang, dass sie „aufgrund von Ar-
gumentation und empirischen Belegen zeigen 
müssen, dass die Verwendung eines bestimmten 
Testverfahrens gerechtfertigt ist“ (B&P10, S. 
85f.). Ein ausgearbeitetes AUA besteht aus ei-
ner Reihe von gut gestützten Aussagen (claims) 

7 |  Insbesondere Messick (1989); Messick (1994); Kane 
et al. (1999); Kane (2004); Kane (2006); Mislevy et al. 
(2002); Mislevy et al. (2003); Kunnan (2004).
8 |  Standards: American Educational Research Asso-
ciation, American Psychological Association, National 
Council on Measurement in Education, & Joint Committee 
on Standards for Educational and Psychological Testing 
(U.S.), (1999); Educational Testing Service (ETS), 2002; 
Verfahrensregeln: ILTA (International Language Tes-
ting Association), 2007; ALTE (Association of Language 
Testers in Europe), 1994; ALTE (Association of Language 
Testers in Europe), 2001; Handbücher: Linn, Natio-
nal Council on Measurement in Education, & American 
Council on Education (1989); Brennan, National Council 
on Measurement in Education, & American Council on 
Education (2006).
9 | Bachman & Palmer bezeichnen die Rechtfertigungs-
pflicht den betroffenen Individuen gegenüber sowie die 
Verpflichtung nachzuweisen, dass die Verwendung eines 
Tests gerechtfertigt ist, als „zwei grundlegende Axiome“ 
ihres Ansatzes (Bachman & Palmer, S. 85).
10 |  Im Folgenden verwendet für Bachman & Palmer 
(2010).

über die Validität eines Tests, welche (durch In-
ferenzen) miteinander verbunden sind und ge-
meinsam ein umfassendes Validitätsargument 
für den Gebrauch eines Beurteilungsinstrumen-
tes liefern. Die üblichen Qualitätskriterien für 
(formelle) Beurteilungen, wie Test- und Interrater- 
Reliabilität, Unparteilichkeit gegenüber verschie- 
denen Gruppen von Teilnehmenden oder inhalt-
liche Validität sind integrale Bestandteile die-
ser Aussagen und des Validitätsarguments als 
Ganzem (siehe auch unsere Verweise auf diese 
Kriterien in eckigen Klammern in der Liste un-
ten). Die Hauptaufgabe der Testentwickler und/
oder -anbieter ist es, zu zeigen, dass die ver-
schiedenen validitätsbezogenen Aussagen des 
AUA für den gegebenen Beurteilungszweck und 
die damit verbundenen Konsequenzen ausrei-
chend erfüllt werden. Ein gültiges AUA rechtfer-
tigt beides: die verwendete Testmethode und 
den Gebrauch des Tests für einen bestimmten 
Zweck innerhalb der Gesellschaft.

Im Folgenden werden die verschiedenen 
Aussagen, welche durch das AUA gestützt wer-
den sollen, kurz aufgelistet.

Aussage 1 – beabsichtigte Auswirkungen
(intended consequences)
Die Verwendung eines Beurteilungsinstrumen-
tes und die Entscheidungen, welche aufgrund 
dessen getroffen werden, haben positive Aus-
wirkungen auf die verschiedenen Stakeholder 
(Kandidatinnen und Kandidaten, Lehrpersonen, 
die Gesellschaft als Ganzes) (B&P, S. 105).

Aussage 2 – Entscheidungen (decisions)
Die Entscheidungen, die aufgrund der Tester-
gebnisse getroffen werden, …

 → berücksichtigen die Werte der Gemeinschaft 
und die relevanten gesetzlichen Vorschriften 
und

 → sind für alle von den Entscheidungen betrof-
fenen Parteien gerecht [Unparteilichkeit] 
(B&P, S. 111).

Aussage 3 – Interpretationen
(interpretations)
Die Interpretationen bezüglich der zu testen-
den Kompetenz sind …
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 → aussagekräftig (meaningful) mit Bezug auf 
einen bestimmten Lehrplan, eine Analyse der 
Kompetenzen, die für die Ausführung einer 
Aufgabe in der Zielsprache benötigt werden, 
eine allgemeine Theorie der Sprachkompe-
tenz oder bezüglich einer Kombination dieser 
Aspekte [Konstruktvalidität],

 → unparteilich (impartial) gegenüber allen 
Gruppen von Teilnehmenden [Unparteilich-
keit],

 → verallgemeinerbar (generalizable) auf die ziel- 
sprachlichen Handlungsfelder11, für die die 
Entscheidung gefällt werden soll [Konstrukt-
validität],

 → relevant (relevant) für die zu fällende Ent-
scheidung [Konstruktvalidität] und

 → ausreichend (sufficient) für die zu fällende 
Entscheidung [Konstruktvalidität] (B&P, S. 114).

Aussage 4 – Ergebnisse
(assessment records)
Die Ergebnisse (Punkte, Beschreibungen der 
Leistungen der Teilnehmenden) sind über die 
einzelnen Aufgaben, über unterschiedliche As-
pekte der Beurteilungsmethode (z.B. Testvari-
anten, Testzeitpunkte, Beurteilende), sowie 
verschiedene Kandidatengruppen hinweg konsis-
tent [Reliabilität, Unparteilichkeit] (B&P, S. 124).

Wie bereits erwähnt, sind eine umfassende 
Testvalidierung und das Beibringen von über-
zeugenden Belegen in High-stakes-Kontexten 
wie die Entscheidung über den Zugang, die Nie-
derlassung und die Einbürgerung äusserst 
wünschenswert. Allerdings zeigt ein Überblick 
über die in diesem Artikel besprochene Litera-
tur zum Thema Sprachtests im Migrations- und 
Integrationsbereich sofort, dass eine umfas-
sende Validitätsargumentation so gut wie nie 
auch nur versucht wird. Viele Publikationen be-
schäftigen sich stattdessen nur mit einigen 
ausgewählten Aspekten von Validität, darunter 
vor allem Themen, die mit den Aussagen 1 (po-
sitive Auswirkungen), 2 (Werte und Unpartei-
lichkeit) und 3 (Aussagekraft) zu tun haben. 
Diese Diskussionen sind ausserdem meist nur 
allgemein gehalten, d.h. nicht auf ein bestimmtes 
Instrument und dessen Verwendung bezogen.

11 |  TLU: Target-Language Use.

Nur sehr wenige Publikationen zielen tatsäch-
lich darauf ab, Validität umfassend aufzuzeigen 
(und/oder infrage zu stellen), oder systema-
tisch eine Reihe von entscheidenden Aspekten 
eines einzelnen Tests und seiner spezifischen 
Verwendung(en) zu analysieren. Dies ist aller-
dings nicht überraschend, da Studien, die sich 
mit einem einzelnen im Migrations- und Integra-
tionsbereich eingesetzten Instrument beschäf-
tigen, generell sehr selten sind.

In den folgenden Abschnitten soll die Dis-
kussion in der Literatur, die sich mit Sprach-
tests für Migrantinnen und Migranten beschäf-
tigt, mit Bezug auf jede der vier Haupt- 
kategorien (Aussagen zur Testvalidität) aus 
dem Assessment Use Argument (AUA) rekonst-
ruiert werden. Dies bedeutet, dass hier nicht 
die Validitätsargumente für einzelne Tests un-
tersucht werden, sondern die allgemeinen und 
kontextübergreifenden Themen in ihrem Bezug 
zu den Hauptaspekten von Validität im AUA.

Zusätzlich muss das Kategoriensystem des 
AUA angepasst werden, um Studien miteinbe-
ziehen zu können, die Sprachtests im Migra-
tions- und Integrationsbereich von einem radi-
kaleren Standpunkt aus betrachten und die 
Frage stellen, ob Sprachtests – egal zu wel-
chem Zweck – gerecht sind, also überhaupt 
eine legitime Massnahme im Einwanderungs-
kontext darstellen.

McNamara und seine Kollegen (z.B. McNa-
mara, 2006; McNamara & Roever, 2006; McNa-
mara & Ryan, 2011) trugen erheblich zu der Dis-
kussion bei, ob der Einsatz von Tests gerecht 
ist. Sie begreifen sich selbst als Teil der Strö-
mung des Critical Language Testing (z.B. Sho-
hamy, 2001; Shohamy, 2006), welche sich mit 
impliziten und expliziten Verbindungen zwischen 
Macht und Sprache beschäftigt. Gleichzeitig 
stützen sie sich auf Messicks grundlegende 
Publikationen zur Validität (Messick, 1989; 
Messick, 1996; McNamara, 2006), welche beto-
nen, dass die Verwendung eines Tests ein inte-
graler Bestandteil seiner Validität sein muss.

In einer neueren Veröffentlichung über Ge- 
rechtigkeit in Sprachtests stellen McNamara & 
Ryan (2011) „Unparteilichkeit“ (fairness) und 
„Gerechtigkeit“ (justice) als komplementäre 
Konzepte dar, welche gleichermassen für die 
Validierung von (Sprach)Tests notwendig sind. 
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Demnach beinhalten Fragen der Testfairness 
nicht nur die gleiche Behandlung aller Gruppen 
von Teilnehmenden und das Vermeiden psycho-
metrischer Ungleichheit, sondern alle Aspekte, 
die mit der empirischen Validierung der Inter-
pretation von Testresultaten zu tun haben. Fra-
gen zur Gerechtigkeit von Tests ergänzen die-
sen Ansatz, indem auch die Konsequenzen der 
Interpretation von Testresultaten und deren 
Gebrauch (oder Missbrauch) in einem spezifi-
schen sozialen Kontext12 in Betracht gezogen 
werden, ebenso wie die impliziten sozialen und 
politischen Werte im Testkonstrukt.

Wahrscheinlich werden sämtliche Unpar-
teilichkeits- und einige Gerechtigkeitsaspekte 
in Bachman und Palmers Assessment Use Argu-
ment abgedeckt. So zeigen Bachman (2005) und 
Bachman & Palmer (2010) kurz, wie der Miss-
brauch von Tests, welchen die Anhänger des Cri-
tical Language Testing (insbesondere Shohamy, 
2001) beanstanden, im Rahmen des AUA behan-
delt werden kann. Bachman und Palmer argu-
mentieren, dass vielen der identifizierten poten-
ziellen Missbrauchssituationen durch das Qua- 
litätskriterium „positive Auswirkungen“ entge-
gengewirkt werden könnte.

Allerdings widersprechen dem McNamara 
und Ryan (2011) in einer Diskussion von Mes-
sick (1989) und heben hervor, dass die Testfor-
schung allein nicht mit „Themen von gesell-
schaftlichem Interesse“ umgehen kann. Ihnen 
zufolge muss das Testen auch

auf andere Formen der Analyse abgestützt wer-

den, welche eher in den (kritischen) Kultur- und 

Politikwissenschaften13 verbreitet sind, oft ge-

schichtliche, ideologische und diskurskontextu-

elle Fragen miteinbeziehen und dabei vor allem 

qualitative Analysewerkzeuge nutzen (McNamara 

& Ryan, 2011, S. 164).

12 | McNamara & Ryan (2011) erwähnen Shohamys „ver- 
deckte Motive“ („hidden agendas“) – Sprachtests, die 
insgeheim im Dienste der Gesellschaftspolitik stehen – 
als ein Thema, das mit Gerechtigkeit zu tun hat.
13 |  engl. „cultural analysis and critical policy analysis“

3.2 
Gerechtigkeit und Sprachtests im 
Migrations- und Integrationsbereich

Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit der Dis-
kussion um „Themen von gesellschaftlichem In-
teresse“ (McNamara & Ryan, 2011) in der Lite-
ratur über Sprachtests im Migrations- und In- 
tegrationsbereich. Er konzentriert sich dabei 
auf zwei teilweise zusammenhängende Bereiche, 
welche von Vertretern des Critical Language 
Testing kritisiert werden:

1. gesellschaftliche und politische Werte und 
Ideologien, die implizit in den Testkonstruk-
ten enthalten sind;

2. eine Regulierung des Zugangs zur Gesell-
schaft durch Sprachtests, die oft nicht als 
solche deklariert wird.

Ein erheblicher Teil der uns zugänglichen Studi-
en identifiziert und kritisiert Ideologien und 
nicht hinterfragte Werte, die als Grundlage und 
Rechtfertigung verwendet werden, um Anforde-
rungen bezüglich der Sprachkompetenz (und des 
landeskundlichen Wissens) einzuführen und 
formell zu testen.

Eine dieser Ideologien ist der Mythos von 
Sprache als Symbol nationaler Identität und der 
Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft (Shohamy, 
2009; Extra et al., 2009; Van Avermaet, 2012; 
Piller, 2001). Milani (2008) identifiziert in einer 
Analyse von öffentlichen Texten und Diskursen 
zur Einwanderung in Schweden den immer wie-
derkehrenden Glauben, das fehlende Beherr-
schen der schwedischen Sprache sei der Haupt-
grund für die geringe Beteiligung von Mi- 
grantinnen und Migranten am politischen, sozi-
alen und wirtschaftlichen Leben. Kompetenz in 
der Nationalsprache wird damit als notwendige 
Bedingung für ein „gutes Funktionieren“ in der 
Gesellschaft des Gastlandes wahrgenommen 
und soll es ermöglichen, die kulturellen Dimensi-
onen der Gemeinschaft zu verstehen. Milani 
stellt fest, dass davon ausgegangen wird,

dass das Beherrschen einer gemeinsamen Sprache 

(Schwedisch) nicht nur den Zugang zum öffentli-

chen Raum mit seinen Rechten und Pflichten und 

politischer Partizipation sowie der Wirtschaft in 
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Form des Arbeitsmarktes darstellt, sondern in 

Wirklichkeit der EINZIGE Weg für Immigranten ist, 

eine Gesellschaft mit ihren Gesetzen, ihrem Alltag 

und ihren kulturellen Normen zu verstehen (Milani, 

2008, S. 44).

Die Beherrschung der Nationalsprache wird in 
diesem Sinne als Indikator für eine erfolgreiche 
Integration in die Gemeinschaft des Gastlandes 
gesehen, während geringe Sprachkompetenzen 
oft als fehlender Wille des Einwandernden zur 
Integration gewertet wird (Shohamy, 2009). Ei-
nige Interpretationen gehen gar einen Schritt 
weiter und stufen die unzureichende Beherr-
schung der Nationalsprache (wegen Unvermö-
gen oder Verweigerung) als Gefahr für den ge-
sellschaftlichen Zusammenhalt und die natio- 
nale Identität ein (Blackledge, 2009c).

Einige Autorinnen und Autoren wie Oers 
(2010) und Mackenzie (2010) weisen darauf hin, 
dass sich parallel zur Verschärfung der Bedin-
gungen für die Niederlassung und/oder die Ein-
bürgerung auch das Konzept der Staatsbürger-
schaft an sich gewandelt hat14. Mackenzie 
(2010) stellt eine Verlagerung vom Konzept der 
Staatsbürgerschaft als passivem Phänomen, 
welches auf spezifischen Rechten und Pflichten 
basiert, hin zu einem aktiven Phänomen fest, 
welches das Bekenntnis zu den politischen Ins-
titutionen voraussetzt. Aus diesem Grund wird 
Staatsbürgerschaft als Beleg für die Zugehörig-
keit des Individuums zur Gemeinschaft verstan-
den:

Die Staatsbürgerschaft wird als Zeichen verstan-

den, welches die institutionelle Anerkennung einer 

Reihe von Voraussetzungen SYMBOLISIERT, die 

vermeintlich unerlässlich sind, damit ein Individu-

um die Identität des schwedischen Staatsbürgers 

annehmen und dadurch ganz Teil der schwedischen 

Gesellschaft werden kann (Milani, 2008, S. 43).

14 |  Oers (2010) zufolge sind in der Literatur drei 
Staatsbürgerschaftskonzepte zu finden: a) Staatsbür-
gerschaft als rechtlicher Status (eine privilegierte Bezie-
hung zwischen einer Person und einem Staat); b) Staats-
bürgerschaft als Aktivität (Teilnahme am sozialen Leben 
der politischen Gemeinschaft); c) Staatsbürgerschaft als 
Identität (Mitgliedschaft in einer politischen Gemein-
schaft, Identifikation, persönliche Loyalität, Bekennen 
zur Kultur der Gesellschaft).

In diesem Verständnis besteht ein direkter Zu-
sammenhang zwischen erfolgreicher Integration 
und dem Annehmen der Staatsbürgerschaft. 
Dies ist allerdings offensichtlich eine Vereinfa-
chung, da gezeigt wurde, dass Individuen in die 
Gesellschaft integriert sein können, ohne ein-
gebürgert worden zu sein (Farrell, 2010), wäh-
rend andere kaum integriert sind, obwohl sie ihr 
Leben lang die Staatsbürgerschaft innehatten. 
Staatsbürgerschaft wird heute auch als Beloh-
nung wahrgenommen, als etwas Wertvolles, das 
nicht nur Rechte und Pflichten, sondern auch 
Privilegien mit sich bringt (Cox, 2010).

Ein Konzept von Staatsbürgerschaft, wel-
ches als Höhepunkt des Integrationsprozesses 
gesehen wird, in dessen Verlauf der oder die 
Einzelne sein oder ihr Bekenntnis zur Gesell-
schaft des Gastlandes beweist, ist eng mit der 
Vorstellung von Staatsbürgerschaft als Assimi-
lierung verbunden: Von den angehenden Staats-
bürgerinnen und Staatsbürgern wird erwartet, 
dass sie ihre frühere Identität und ihre früheren 
Werte aufgeben und gänzlich die kulturellen und 
sozialen Normen des Gastlandes übernehmen 
(Kostakopoulo, 2010; Slade, 2010a).

Einigen Autorinnen und Autoren zufolge 
spielt die nationalistische Ideologie „eine Nati-
on – eine Sprache“ in den meisten europäischen 
Ländern eine Rolle, die ein bestimmtes Kompe-
tenzniveau in der „nationalen“ Sprache erwar-
ten – dies zum Nachteil der regionalen Varietä-
ten (Extra & Spotti, 2009a; Blackledge, 2009a; 
Shohamy, 2009) und unter Stärkung der existie-
renden sprachlichen und kulturellen Hegemonie 
(Hogan-Brun et al., 2009b; Shohamy, 2009). Von 
Migrantinnen und Migranten wird erwartet, dass 
sie ihre Integration in die Gesellschaft des 
Gastlandes durch das Erlernen der Standard-
sprache und die Beachtung der kulturellen Wer-
te beweisen. Blackledge (2009c) geht sogar so 
weit zu sagen, dass Sprachtestsysteme für Eng-
lisch zum Zwecke der Festlegung standardisier-
ter Niveaus „Englisch“ als eine homogene Menge 
von sprachlichen Praktiken erst erfinden oder 
konstruieren müssten, während doch ein Stan-
dard-Englisch in Wirklichkeit nicht existiere, da 
die Praktiken in verschiedenen Kontexten unter-
schiedlich sind. Van Avermaet (2009) weist dar-
auf hin, dass das Testen von Sprachkompeten-
zen und landeskundlichem Wissen generell auf 
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der Annahme basiert, dass Gesellschaften be-
züglich ihrer sprachlichen und kulturellen Nor-
men homogen sind, weil simplifizierte Konstruk-
te einfacher zu testen sind.

Für McNamara steht klar die symbolische 
Funktion, welche die Beherrschung der Natio-
nalsprache erfüllt, im Vordergrund:

Die Motivation für die Einführung sprachlicher An-

forderungen ist nicht in erster Linie kommunikati-

ver Natur, sondern hat mit der symbolischen Funk-

tion von Sprache zu tun. Die Hauptfunktion des 

Tests ist nicht die Förderung des Wohlergehens 

der Migranten, sondern das Ausdrücken einer 

Ideologie, welche Sprachgebrauch und kulturelle 

Werte miteinander in Verbindung bringt (McNama-

ra, 2009b, S. 158).

Daraus folgt für McNamara, dass das Testkons-
trukt neu formuliert werden sollte, da diese 
Tests eigentlich nicht funktionale Sprachkom-
petenz testen (d.h. praktische kommunikative 
Fertigkeiten, die für die Kandidatinnen und 
Kandidaten im Alltag als niedergelassene oder 
eingebürgerte Personen relevant sein könnten), 
sondern implizit die „Anpassung an eine Menge 
soziokultureller Werte“ oder eine „nationale Ideo- 
logie“ überprüfen (McNamara, 2009b). In Wirk-
lichkeit werden die Tests aufgrund der Dichoto-
mie „akzeptabel“ versus „nicht akzeptabel“ be-
wertet, welche von Entscheidungsträgern statt 
von Sprachentestern festgelegt wird. Diese Di-
chotomie stuft die Teilnehmenden schliesslich 
als berechtigt oder unberechtigt für die Ertei-
lung der Niederlassungserlaubnis oder der 
Staatsbürgerschaft ein (McNamara, 2010).

Auch für Kostakopoulo (2010) ist die Ver-
bindung von Wissens- oder Fähigkeitstests und 
der Verbundenheit mit der Gesellschaft des 
Gastlandes nicht gegeben:

In der Tat findet man kaum eine Antwort auf die 

Frage, warum angenommen wird, dass „Zusammen-

gehörigkeit“ („shared belonging“) durch das Tes-

ten sprachlicher Flüssigkeit in der Landessprache 

oder das Ansammeln von Fakten über Staatsbür-

gerkunde, Geschichte oder Leben im Lande, wel-

che wenige Monate nach dem Test leicht wieder 

vergessen werden können, erreicht werden soll 

statt aufgrund gemeinsamer Erfahrungen, dem ge-

meinsamen Streben nach einem guten Leben und 

nach grösserem Wohlstand der Gemeinschaft 

(Kostakopoulo, 2010, S. 9).

Aus dieser Perspektive scheinen die üblichen 
Testpraktiken nicht besonders relevant.

Für Milani (2008) sind Sprachtests im Mi- 
grationsbereich für die Integration kaum för-
derlich, sondern erreichen eher das Gegenteil: 
Sie fördern soziale Ausgrenzung. Für ihn ent-
steht ein Widerspruch zwischen den im öffentli-
chen Diskurs deklarierten Zielen von Tests im 
Migrations- und Integrationsbereich und ihren 
eigentlichen Konsequenzen. Während Sprach-
tests die Eingliederung (inclusion) von Migran-
tinnen und Migranten in die Gesellschaft des 
Gastlandes fördern sollen (weil davon ausge-
gangen wird, dass soziale Kohäsion und natio-
nale Identität nur durch eine gemeinsame Spra-
che erreicht werden können), führen diese in 
Wirklichkeit vielmehr zu Ausgrenzung (exclusi-
on), da es unvermeidlich ist, dass einige Perso-
nen durch den Test fallen werden. Milani (2008) 
zeigt aufgrund von Interviews mit Stakeholdern, 
dass die Migrantinnen und Migranten selber 
davon ausgehen, dass diese Form der Sprach-
politik mit dem Ziel umgesetzt wird, bestimmte 
Gruppen auszuschliessen. Milani hält fest, dass 
Sprachtests zu gesellschaftlicher Aufspaltung 
führen, da sie neue Grenzen zwischen sozialen 
Gruppen ziehen: Sie stellen jene, die den Test 
bestehen (und die Staatsbürgerschaft erhal-
ten) denen gegenüber, die durchfallen (und ihre 
Position als ausländische Staatsangehörige be-
halten). Sprachtests erzeugen auch einen Un-
terschied zwischen der Gruppe der Migrantin-
nen und Migranten, die die Einbürgerung 
anstreben und damit einen Test ablegen müs-
sen, und den Einheimischen, die ihn nicht be-
stehen müssen. Dadurch werden, anstatt sozia-
le Unterschiede zu verringern, wie offiziell 
vorgegeben wird, diese bei Einbürgerungen 
durch Sprachtests reproduziert, indem be-
stimmte Gruppen von Menschen von einigen 
staatsbürgerlichen und kulturellen Bereichen 
ausgeschlossen werden (Milani, 2008).

Einige Autoren des Critical Language Tes-
ting (Shohamy, 1998, 2001) kritisieren, dass 
Tests im Migrations- und Integrationsbereich 
von den entsprechenden Regierungen als Regu-
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lierungsinstrument (gate-keeping) (Shohamy, 
2009; Blackledge, 2009c; Hogan-Brun et al., 
2009b; Van Avermaet, 2009; Slade, 2010a; 
Wright, 2008) und für die Erhaltung von Privile-
gien der Staatsbürgerinnen und Staatsbürger 
(Piller, 2001) benutzt bzw. missbraucht werden. 
Sprachtests in diesem Sinne zu gebrauchen er-
laubt es Regierungen nicht nur, den Einwande-
rungsstrom zu kontrollieren, sondern auch der 
eigenen Bevölkerung zu zeigen, dass alles un-
ter Kontrolle ist (Böcker & Strik, 2011; Slade, 
2010a). Die politischen Akteure können so be-
haupten, alles unternommen zu haben, um die 
soziale Kohäsion aufrechtzuerhalten (McNama-
ra, 2009b), indem sie die Nation vor zu viel lin-
guistischer und kultureller Vielfalt bewahrten 
(Kostakopoulo, 2010; Milani, 2008).

Für die Regulierung (gate-keeping) wird 
Sprache als Indikator für die Mitgliedschaft in 
einer sozialen Gruppe angenommen, was dazu 
führt, dass die Nicht-Erfüllung sprachlicher An-
forderungen zur Ablehnung des Einbürgerungs-
antrags und damit zur sozialen Ausgrenzung 
führt. Milani (2008, S. 53) weist in diesem Zu-
sammenhang auf die Tendenz einiger National-
staaten hin, „die MESSLATTE FÜR DIE MITGLIED-
SCHAFT, welche den Zugang zur Ingroup regelt, 
immer höher anzusetzen“, indem sprachliche 
Anforderungen an Migrantinnen und Migranten 
gestellt werden, sobald deren Zahl steigt. Der 
alte Diktattest in Australien (Australian Dictati-
on Test; McNamara, 2005) wird als extremes 
Beispiel für den Missbrauch eines Sprachtests 
durch eine Regierung angeführt. Ähnlich dem 
biblischen Schibboleth-Test zielte der Diktat-
test bewusst darauf ab, weniger willkommene 
soziale Gruppen zu diskriminieren, indem ange-
hende Bewohnerinnen und Bewohner einen Test 
in einer Sprache ablegen mussten, die sie nicht 
beherrschten, was automatisch zum Nicht-Be-
stehen führte (McNamara, 2005). 

Siiner (2006) berichtet von einem neueren 
Fall gesellschaftlicher Regulierung in Estland, 
welcher für viele Personen ernsthafte, sogar 
schädliche Auswirkungen hatte. Mit dem Ziel, 
die Nation nach dem Ende der sowjetischen Be-
setzung wiederherzustellen und Estnisch als 
einzige Nationalsprache zu konsolidieren, führ-
te die Regierung die Beherrschung des Estni-
schen als Voraussetzung für die Staatsbürger-

schaft ein und überprüfte für deren Erlangung 
grundlegende mündliche und schriftliche Kon-
versationsfähigkeiten. Viele russischsprachige 
Einwohnerinnen und Einwohner des Landes 
konnten diese Bedingung wegen mangelnder 
Kenntnisse in Estnisch nicht erfüllen. In der 
Folge wurde vielen Personen die estnische 
Staatsbürgerschaft vorenthalten, sogar denen, 
die in Estland geboren wurden und obwohl es an 
vielen Orten des Landes möglich ist, den Alltag 
ausschliesslich mit Russisch zu bewältigen. Ih-
nen wurden als Nicht-Staatsangehörigen einige 
grundlegende Rechte vorenthalten, darunter 
die Möglichkeit, sich für bestimmte Arbeitsstel-
len im öffentlichen Sektor zu bewerben. Dies 
führte dazu, dass ein grosser Teil der russisch-
sprachigen Minderheit in Estland staatenlos 
wurde, da diese Leute weder die estnische noch 
die russische Staatsangehörigkeit erhielten und 
so schliesslich am Rande der Gesellschaft stan-
den. Die Ausgrenzung von Minderheiten in den 
baltischen Staaten, welche mit unzureichender 
Beherrschung der Nationalsprache begründet 
und durch die nationalen Sprachengesetze le-
gitimiert wurde, wurde von europäischen Insti-
tutionen erheblich kritisiert (Ozolins, 2003).

Shohamy diskutiert die Frage, ob Sprach-
tests für den Erhalt der Niederlassungserlaub-
nis oder der Staatsbürgerschaft gerecht sind, 
von einem radikaleren Standpunkt aus. Sie 
stützt sich dafür auf ethische und fundamenta-
le politische Überlegungen. In Shohamy (2006) 
drückt sie ihren Widerstand gegen sprachliche 
Anforderungen und Sprachtests im Einwande-
rungs- und Integrationsbereich aus. Sie begrün-
det dies mit dem Argument, es sei unethisch, 
Individuen von der vollständigen Teilnahme an 
der Gesellschaft auszuschliessen, nur weil die-
se die in einem bestimmten Kontext dominante 
Sprache nicht beherrschten. Darauf aufbauend 
argumentiert sie weiter, dass die Verweigerung 
der Staatsbürgerschaft aufgrund fehlender 
Sprachkenntnisse eine Verletzung der Persön-
lichkeitsrechte des Individuums und damit dis-
kriminierend ist. Staatsbürgerliche Rechte und 
Pflichten werden denen zuteil, die die dominan-
te Sprache beherrschen, nicht aber anderen, 
die sie nicht können. Shohamy geht davon aus, 
dass die Verweigerung der Staatsbürgerschaft 
aufgrund fehlender sprachlicher Kompetenzen 
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kein gerechter Grund ist, da „kein Beweis vor-
liegt, dass das Beherrschen der Nationalspra-
che notwendigerweise bessere Staatsbürger er- 
schafft“ (Shohamy, 2006, S. 148). Weiterhin 
hinterfragt Shohamy (2009; siehe auch Black-
ledge, 2009a) die Legitimation eines Staates, 
durch Sprachgesetze und Sprachtests einem 
Individuum den Gebrauch und das Erlernen ei-
ner Sprache aufzuzwingen. Sie verteidigt ihre 
Position folgendermassen:

Man fragt sich, ob die Aneignung einer „nationa-

len“ Sprache nicht eine freie Wahl von Personen 

sein sollte, die ihre eigenen besten rationalen Ent-

scheidungen treffen können, was die Sprache an-

geht, die sie in einer mehrsprachigen, grenzüber-

greifenden Welt können und benutzen müssen 

(Shohamy, 2009, S. 49).

Mit anderen Worten: Personen zu zwingen, eine 
Nationalsprache zu erlernen, stellt eine Verlet-
zung ihres Rechts dar, frei jene Sprache zu 
sprechen, die ihren täglichen Bedürfnissen am 
besten angepasst ist, und verwandelt die Be-
herrschung der Nationalsprache in eine „Bür-
gerpflicht“ (Shohamy, 2009).

Vor diesem Hintergrund verurteilen Shohamy 
und andere kritische Wissenschaftler (z.B. 
Blackledge, 2009c; Cox, 2010; McNamara & 
Shohamy, 2008; Van Avermaet, 2012) die gesell-
schaftlichen Konsequenzen von sprachlichen Be- 
dingungen für den Zugang zur Niederlassung 
und Staatsbürgerschaft sowie die politische In-
strumentalisierung von Sprachtests zu diesem 
Zweck. Mit ihren Arbeiten bemühen sie sich, 
Testanbieter für die Auswirkungen ihrer Prü-
fungen auf das Leben der Kandidatinnen und 
Kandidaten zu sensibilisieren und fordern sie 
auf, für die (missbräuchliche) Verwendung der 
Tests Verantwortung zu übernehmen.

Im Grossen und Ganzen wird der Begriff 
der Gerechtigkeit als ein Mittel für oft radikale 
Kritik an sprachlichen Anforderungen und 
Sprachtests im Migrationsbereich eingesetzt. 
So wird zum Beispiel hinter sprachlichen Anfor-
derungen, welche dem Anschein nach zum Woh-
le der Teilnehmenden festgelegt wurden (z.B. 
für deren Integration), ideologisches Denken 
wie die Vorstellung „eine Nation – eine (Stan-
dard-)Sprache“ aufgedeckt. Ebenso erfassen 

Sprach- und Landeskundetests kritischen Stim-
men zufolge in erster Linie die Anpassung von 
Individuen an bestimmte soziokulturelle Werte, 
da die Behauptung, die getesteten Konstrukte 
seien für die Teilnahme an der Gesellschaft ent-
scheidend, nicht aufrechterhalten werden kann. 
Kritische Sprachentestende heben auch hervor, 
dass sprachliche Anforderungen und Tests in 
Wirklichkeit zu noch mehr sozialer Benachteili-
gung und Ausgrenzung führen statt zu mehr In-
tegration, obwohl dies von den zuständigen Be-
hörden meist als Ziel deklariert wird (Testen  
als gesellschaftliche Regulierung, als gate- 
keeping). Schliesslich existiert eine kritische 
Strömung, nach der sprachliche Anforderungen 
und deren Auswirkungen eine Verletzung indivi-
dueller Grundrechte darstellen und damit un-
ethisch und diskriminierend sind.

3.3 
Positive Auswirkungen des Testens

Dem AUA-Modell zufolge ist es ein Zeichen von 
Testvalidität, wenn die Konsequenzen, die sich 
aus der Verwendung und Interpretation eines 
Tests ergeben, für alle Stakeholder positive 
Auswirkungen haben und für niemanden schäd-
lich sind. Dies gilt sowohl für Individuen wie 
auch für die Gesellschaft als Ganzes.

Einige der damit verbundenen Argumente 
wurden bereits im vorhergehenden Abschnitt 
über Gerechtigkeit diskutiert, dies aber eher 
aus einer allgemeinen (und fundamental kriti-
schen) Perspektive heraus. Im vorliegenden Ab-
schnitt liegt der Fokus mehr auf konkreten As-
pekten, mit denen sich Studien beschäftigt 
haben, welche die Auswirkungen von sprachli-
chen Anforderungen auf Individuen (z.B. den 
Zugang zum Arbeitsmarkt oder zum Bildungs-
system) und die Gesellschaft (z.B. Folgen für 
den gesellschaftlichen Zusammenhalt) unter-
sucht haben. Ein erster Abschnitt fasst die ver-
schiedenen vermuteten oder tatsächlichen Ef-
fekte von sprachlichen Anforderungen und 
Sprachtests zusammen, welche in den verschie-
densten Publikationen zu finden sind. In einem 
zweiten Abschnitt werden dann die Ergebnisse 
von spezifisch ausgerichteten Wirkungsstudien 
(impact studies) vorgestellt.
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Üblicherweise werden strengere Bedingungen im 
Migrations- und Integrationsbereich von politi-
schen Entscheidungsträgern, und gelegentlich 
auch Testentwicklern, mit praktischen Überle-
gungen begründet und die potenziell positiven 
Effekte für die Migrantinnen und Migranten 
hervorgehoben (Blackledge, 2009c). De Jong et 
al. (2009) bemühen sich z.B. deutlich, ihren 
neuen Test für gesprochenes Niederländisch zu 
rechtfertigen, indem sie den Nutzen von besse-
ren Sprachkompetenzen sowohl für die Kandi-
datinnen und Kandidaten als auch für die Ge-
sellschaft betonen. Die Autorinnen und Autoren 
argumentieren, dass fehlende Integration (auf-
grund von fehlenden Sprachkenntnissen) zu 
„einem Teufelskreis [führt], in dem Eltern ihren 
Kindern nicht helfen können, Kinder die Schule 
abbrechen, was dann zu Gefühlen der Hilf- und 
Hoffnungslosigkeit führt“. Demgegenüber soll 
der Test helfen, die „negativen Konsequenzen 
der sozialen Ausgrenzung einer grossen Zahl 
von Immigranten in den Niederlanden“ zu be-
kämpfen. Auch das Erfassen von Sprachkompe-
tenzen vor der Einreise ins Gastland soll positi-
ve Auswirkungen haben, indem es helfe, 
Zwangsehen und Frauenhandel, „eine neue Form 
der Sklaverei“, zu bekämpfen. Zusätzlich wer-
den die Ergebnisse einer Umfrage zitiert, wel-
che vor Beginn der Testentwicklung durchge-
führt wurde. Diese sollen zeigen, dass

das Gesetz für die Integration neuer Einwohner, 

trotz seines Potentials für politische Kontrover-

sen, bezüglich seines Zwecks und seiner Bestim-

mung von einer grossen Mehrheit unterstützt und 

als vertretbar angesehen wurde, dies sowohl in-

nerhalb als auch ausserhalb des Parlaments (und 

sogar unter den interviewten Einwanderern) (De 

Jong et al., 2009, S. 43).

Diese Art der Argumentation ist auch anderswo 
zu finden. Die übliche Begründung für die Ein-
führung von sprachlichen Anforderungen in Ein-
wanderungsgesetzen ist, dass diese die Integ-
ration der Migrantinnen und Migranten in die 
neue Gesellschaft erleichtern, deren aktive 
Partizipation am alltäglichen und politischen 
Leben fördern (Blackledge, 2009c; Oers et al., 
2010; Holland, 2010) und ökonomische Unab-
hängigkeit ermöglichen (Böcker & Strik, 2011). 

Angesichts dieser Vorteile sollen sie mit einem 
ausreichenden Niveau „funktioneller“ Sprach-
kompetenz ausgestattet werden (Blackledge, 
2009c). So wurde z.B. in Deutschland das Ni-
veau B1 des Gemeinsamen Europäischen Refe-
renzrahmens für Sprachen (GER, Europarat, 
2001) mit dem Ziel festgelegt, Personen, welche 
die Niederlassung oder Einbürgerung anstre-
ben, sowohl im privaten wie im beruflichen Le-
ben unabhängig zu machen (Oers et al., 2010). 
Die Einführung eines recht anspruchsvollen 
Sprachtests sei somit gerechtfertigt, weil er 
wirtschaftlich unabhängige und gesellschaft-
lich aktive neue Staatsbürgerinnen und Staats-
bürger garantieren solle. Zusätzliche Kurse und 
Tests über Geschichte, Kultur und Gesetze des 
Gastlandes sollen das Repertoire vervollständi-
gen, welches eine Person benötigt, um voll am 
gesellschaftlichen Leben teilzunehmen (Cooke, 
2009; Milani, 2008).

Im Abschnitt über Gerechtigkeit weiter 
oben wurde gezeigt, dass Argumentationen, 
welche auf die positiven Auswirkungen der be-
schlossenen Massnahmen abzielen, in einer 
Reihe von Studien sehr skeptisch aufgenommen 
werden. Allerdings existieren auch andere Stu-
dien, welche die positiven Auswirkungen (stren-
gerer) sprachlicher Anforderungen als Fakt 
darstellen. So argumentiert z.B. Kiwan (2008), 
dass die Vorbereitung auf den britischen Ein-
wanderungstest als eine Möglichkeit für 
Migrantinnen und Migranten gesehen werden 
kann, sich mit dem notwendigen Wissen über 
ihre Rechte und Pflichten als zukünftige Staats-
bürgerinnen und Staatsbürger vertraut zu ma-
chen. In diesem Sinne kann der Test als Mittel 
gesehen werden, um das Verständnis für aktive 
politische Teilnahme zu fördern. Es sei aber be-
tont, dass nicht der Sprachtest selber diesen 
Beitrag zur Integration leisten soll, sondern die 
Vorbereitung darauf in einem Integrationskurs. 
In ähnlicher Weise sieht Yoffe (2010) positive 
Effekte des Aufnahme- und Integrationsver-
trags (Contrat d’Accueil et d’Intégration, CAI), 
welcher 2007 in Frankreich eingeführt wurde. 
Dieser verpflichtet neu angekommene Migran-
tinnen und Migranten zu Sprachkursen, wenn 
deren Französischkenntnisse unter dem Refe-
renzniveau A1.1 des GER liegen. Yoffe sieht in 
der Verpflichtung, Sprachkurse zu besuchen, 
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eine Möglichkeit insbesondere für bildungsfer-
ne muslimische Frauen, ihr soziales Umfeld zu 
verlassen und mit Muttersprachlerinnen und 
Muttersprachlern zu kommunizieren. Anderen-
falls, ohne verpflichtende Sprachkurse, wäre es 
diesen Frauen nicht möglich, mit Einheimischen 
in Kontakt zu kommen. Ein weiterer positiver Ef-
fekt ist Yoffe zufolge die Tatsache, dass Migran-
tinnen und Migranten, welche ihre Sprachkurse 
erfolgreich abschliessen, „Vertrauen [gewin-
nen] in ihre Fähigkeit, in der Gesellschaft zu 
funktionieren, und einen Ansporn [haben], die 
Sprache weiter zu lernen“ (Yoffe, 2010, S. 77).

Empirische Studien, welche die Konsequen-
zen der Testverwendung untersuchen, werden 
in der Validierungsforschung als Wirkungsstu-
dien (impact studies) bezeichnet (im Bildungs-
bereich wird in diesem Zusammenhang auch von 
Washback-Studien gesprochen). Diese Studien 
identifizieren die Auswirkungen von Sprach-
tests auf die Gesellschaft als Ganzes (z.B. auf 
den gesellschaftlichen Zusammenhalt) sowie auf 
das Leben der Kandidatinnen und Kandidaten 
(z.B. besserer Zugang zum Arbeitsmarkt oder 
zu Ausbildungsmöglichkeiten).

Wirkungsstudien über Sprachtests im 
Migrations- und Integrationsbereich sind eher 
selten, wohl z.T. deshalb, weil die Einführung 
formeller Anforderungen und Prüfungen ein re-
lativ neues Phänomen ist (Böcker & Strik, 2011). 
Van Avermaet & Rocca (2013) stellen fest, dass 
sich Wirkungsstudien tendenziell auf statisti-
sche Angaben beschränken wie die Bestehens-
raten eines Tests oder die Anzahl der Teilnehmer 
und Teilnehmerinnen in Vorbereitungskursen. 
Sie können damit nur wenig über die Auswirkun-
gen eines Sprachtests auf den Integrationspro-
zess oder die gesellschaftliche Teilhabe der 
Migrationsbevölkerung aussagen. Aus diesem 
Grund fordern die beiden Autoren mehr For-
schungsarbeiten zu den gesellschaftlichen 
Auswirkungen von Einwanderungsgesetzen auf 
den Integrationsprozess von Migrantinnen und 
Migranten.

Eine wichtige aktuelle Studie, die eben 
diese Fragestellung untersucht, ist die IN-
TEC-Studie (Strik et al., 2010). Darin werden 
die tatsächlichen Praktiken untersucht, die 
sich aus sprachenpolitischen Entscheidungen 
und aus der Verwendung von Tests auf den ver-

schiedenen Stufen des Immigrationsprozesses 
(Einwanderung, Niederlassung oder Einbürge-
rung) ergeben. Es werden auch konkret die Aus-
wirkungen untersucht, die sich aus verschiede-
nen Testverfahren in neun EU-Mitgliedsstaaten 
ergeben (Österreich, Belgien, Dänemark, Frank-
reich, Deutschland, Ungarn, Lettland, die Nie-
derlande und Grossbritannien). Die Studie ent-
hält zwei Arten von Daten: a) statistische 
Informationen über die Anzahl der ausgestell-
ten und verweigerten Aufenthaltsbewilligungen 
und b) qualitative Daten aus insgesamt 329 In-
terviews mit verschiedenen Stakeholdern, dar-
unter vor allem Migrantinnen und Migranten, 
die von den Anforderungen betroffen waren, 
aber auch mit Sprachlehrpersonen, Staatsange-
stellten und Mitarbeitenden von Nichtregie-
rungsorganisationen (NGOs). 

Statistische Daten über Einbürgerungs-
verfahren zeigen, dass in einigen Ländern die 
Zahl der Migrantinnen und Migranten, welche 
die Staatsbürgerschaft erhielten, gesunken ist, 
seit die zusätzlichen Anforderungen eingeführt 
wurden. So stieg z.B. in Dänemark die Zahl der 
verweigerten Einbürgerungen zwischen 2002 
und 2003, als formelle Sprachtests erstmals 
eingeführt wurden, und noch einmal zwischen 
2007 und 2009, als das geforderte Sprachni-
veau von B1 auf B2 erhöht wurde. Auch Oers 
(2008) stellt für 2004 in den Niederlanden, di-
rekt nach der Einführung des Einbürgerungs-
tests, einen signifikanten Rückgang der Anträ-
ge auf Einbürgerung fest (70% weniger Anträge 
2004 als 2002). Im Falle der beiden Staaten, 
welche Tests eingeführt haben, die vor der Ein-
reise ins Land abgelegt werden müssen (die 
Niederlande und Deutschland), verzeichnet die 
INTEC-Studie einen Rückgang der Zahl der An-
träge, vor allem bei Familienzusammenführun-
gen. Dies bedeutet, dass für einige oder mögli-
cherweise die meisten der betroffenen Frauen, 
welche ihrem Partner – dem (zukünftigen) Ehe-
mann– folgen wollten, die Einführung neuer 
Testverfahren Nachteile mit sich brachte. We-
gen Nichtbestehen des Tests konnten Familien 
nicht zusammengeführt und Ehen nicht ge-
schlossen werden.

Die Ergebnisse der INTEC-Studie, welche 
durch die Analyse der qualitativen Daten ge-
wonnen wurden, zeigen ebenfalls, dass die Aus-
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wirkungen der neuen Testverfahren von Migran-
tinnen und Migranten selber häufig als nach- 
teilig wahrgenommen werden. Was die Einbür-
gerungsverfahren angeht, standen Migrantin-
nen und Migranten in Österreich, Dänemark, 
Deutschland, Grossbritannien und Lettland ei-
nem positiven Einfluss dieser Tests auf ihren 
persönlichen Integrationsprozess skeptisch ge- 
genüber, z.B. in den Bereichen Arbeitsmarkt 
und soziale Kontakte. Stattdessen identifizier-
ten die Befragten andere Faktoren als hilfreich 
für ihre Integration. Dies ist insofern nicht ver-
wunderlich, als die meisten von ihnen sich zum 
Zeitpunkt ihres Antrages auf Einbürgerung be-
reits integriert fühlten. Einige von ihnen wiesen 
explizit auf die negativen Folgen von Stress und 
Beklemmung hin, welche sie (und ihre Familien) 
erlebten, als sie den Test ablegten, der für ihr 
Leben von erheblicher Wichtigkeit war. Auch die 
Vorbereitungskurse wurden kritisiert: Sie seien 
zeitintensiv und mit der Arbeitswelt unvereinbar.

Doch die INTEC-Studie (Strik et al., 2010) 
berichtet auch von positiven, also vorteilhaften 
Effekten. So berichteten einige Deutschlehr-
personen von Fällen, in denen die Teilnehmen-
den den Test vor der Einreise nach Deutschland 
absichtlich nicht bestanden, um Zwangsehen zu 
vermeiden. Einige der befragten Anwärterinnen 
und Anwärter auf die Staatsbürgerschaft waren 
sich einig, dass der Vorbereitungskurs, den sie 
besuchen mussten, einen „emanzipatorischen 
Effekt“ hatte. Verpflichtende Sprachkurse (z.B. 
in Deutschland oder Österreich) stellen offen-
bar für einige Frauen eine einzigartige Möglich-
keit dar, mit anderen in Kontakt zu kommen, da 
es ihnen nicht erlaubt wäre, an freiwilligen Inte-
grationsprogrammen teilzunehmen. Die Möglich-
keit, soziale Kontakte zu pflegen, zeigt positive 
Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl dieser 
Frauen mit bescheidenem Bildungshintergrund.

Die Ergebnisse einer kleineren Wirkungs-
studie in Flandern, vorgestellt in Van Avermaet 
& Rocca (2013) und Van Avermaet (2012), zei-
gen hingegen nur wenige positive Auswirkun-
gen. Die Studie basiert auf 40 halbstrukturier-
ten Interviews mit verschiedenen Stakeholdern 
(Migrantinnen und Migranten, Lehrpersonen, 
aber auch Personen, welche die „Mehrheit“ re-
präsentieren, wie z.B. Arbeitgeberinnen und Ar-
beitgeber). In Flandern müssen Neuankömmlin-

ge und bereits angesiedelte Migrantinnen und 
Migranten verpflichtende Integrationskurse be-
suchen, um das Referenzniveau A1 in Flämisch 
und einige grundlegende Kenntnisse der Ge-
sellschaft zu erwerben. Am Ende dieser Integra-
tionskurse erhalten erfolgreiche Teilnehmende 
ein Integrationszertifikat. Die Entscheidung über 
Bestehen und Nichtbestehen liegt damit bei der 
Lehrperson.

Migrantinnen und Migranten, welche den 
Kurs mehr als ein Jahr zuvor besucht hatten 
und daraufhin keine Arbeitsstelle fanden, 
stimmten, wenig überraschend, in den Inter-
views darin überein, dass der Integrationskurs 
und das Zertifikat für die Arbeitssuche nicht 
hilfreich waren. Die Interviews mit Arbeitgebern 
und Arbeitsvermittlungsstellen brachten zum Vor-
schein, dass das Integrationszertifikat in Be-
werbungen keine Rolle spielt und die Sprach-
kompetenz der potenziellen Angestellten 
informell in Vorstellungsgesprächen überprüft 
wird. Ganz allgemein schienen Sprachkenntnisse 
für den Zugang zum flämischen Arbeitsmarkt 
kein wichtiger Faktor zu sein. Die Studie 
schliesst daraus, dass staatliche Integrations-
massnahmen im Ganzen nur begrenzte Auswir-
kungen auf den tatsächlichen Integrationspro-
zess der Migrantinnen und Migranten haben.

Insgesamt zeigen die verfügbaren Studi-
en, dass die angeblichen Vorteile von sprachli-
chen Anforderungen und Sprachtests im Migra-
tionsbereich ein kontroverses Thema bleiben. 
Politische Entscheidungsträger und Testent-
wickler tendieren dazu, neue Erlasse mit den 
potenziellen Vorteilen für die Migrationsbevöl-
kerung und die Gesellschaft zu rechtfertigen: 
bessere Integration und grössere wirtschaftli-
che Unabhängigkeit durch bessere Kenntnisse 
der Sprache und der Gesellschaft. Die wenigen 
existierenden Studien stützen diese Behaup-
tungen aber nur am Rande: Einige Forschende 
beobachteten Einzelpersonen, die von den neu-
en Prüfungsverfahren und den damit verbunde-
nen Vorbereitungskursen profitierten, darunter 
muslimische Frauen, welche die Möglichkeit er-
hielten, ausserhalb ihrer Familien Kontakte zu 
knüpfen. Wirkungsstudien, die auf statistischen 
Daten und Interviews mit einer ausreichenden 
Zahl an Betroffenen basieren, zeigen vor allem 
negative oder überhaupt keine Konsequenzen 
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auf. Dort, wo Sprachtests für die Erteilung ei-
nes Visums vorgeschrieben sind, können weni-
ger Personen einreisen (darunter v.a. Frauen, 
welche planen zu heiraten); wo ein Sprachzerti-
fikat notwendig ist, um die Einbürgerung zu be-
antragen, bekommen weniger Personen die 
Staatsbürgerschaft; und für jene, die die Staats-
bürgerschaft anstreben und bereits gut integ-
riert sind, bedeuten Integrationskurse und 
-prüfungen vor allem höhere zeitliche Belas-
tung und mehr Stress. Eine Studie zeigt, dass 
Zertifikate, die für das Erfüllen der Anforderun-
gen ausgestellt werden, auf dem Arbeitsmarkt 
nur einen geringen oder überhaupt keinen Wert 
haben. Es kann also festgehalten werden, dass 
in der Literatur insgesamt nur wenige empiri-
sche Belege für optimistische Behauptungen 
vorliegen, strengere Anforderungen an die 
sprachlichen und kulturellen Kenntnisse wür-
den einen Nutzen mit sich bringen. Allerdings 
werden dringend weitere Wirkungsstudien be-
nötigt.

3.4 
Wertesensibilität der Entschei-
dungen

Um zu erreichen, dass ein Beurteilungsinstru-
ment als wertesensibel gilt, schlagen Bachman 
& Palmer (2010) vor, dass sich Testentwickler 
mit den Werten, die die verschiedenen Stake-
holder haben könnten, beschäftigen und sie auf 
die eine oder andere Weise anerkennen. Sie ge-
hen sogar noch einen Schritt weiter, indem sie 
dazu auffordern, die existierenden Werte der 
Gemeinschaft zu hinterfragen, wenn diese die 
faire und unparteiliche Behandlung aller Teil-
nehmenden in Gefahr bringen.

Aufgrund der vorliegenden Literatur kann 
im Grossen und Ganzen festgestellt werden, 
dass Werte in der Testentwicklungspraxis we-
nig Beachtung finden, während sie bei gesell-
schaftskritischen Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern, die sich mit sprachlichen An-
forderungen und Sprachtests beschäftigen, eine 
Priorität darstellen.

Die Art, wie Plassmann, Repräsentantin 
von telc, einem der Entwickler des Deutsch-
Tests für Zuwanderer (DTZ), mit der Tatsache 

umgeht, dass Teilnehmende von Integrations-
kursen an deren Ende das Sprachniveau B1 
(das üblicherweise als anspruchsvoll angese-
hen wird) nachweisen müssen, könnte eine Er-
klärung für dieses scheinbare Desinteresse lie-
fern. Sie argumentiert schlicht, dass das Niveau 
B1 vom Gesetzgeber vorgegeben wurde und es 
daher unnötig sei, darüber zu diskutieren, wel-
ches Niveau möglicherweise angemessen wäre 
(Plassmann, 2011, S. 25). Die niederländischen 
Entwicklerinnen und Entwickler des Tests für ge- 
sprochenes Niederländisch (TGN) befinden sich 
in einer vergleichbaren Situation wie ihre deut-
schen Pendants – auch der TGN wurde von den 
Behörden in Auftrag gegeben –, sie beschäfti-
gen sich aber kurz mit Wertefragen, bevor sie 
die technische Validierungsarbeit vorstellen (De 
Jong et al., 2009). Sie erwähnen dabei mehrere 
Fakten und Erkenntnisse, die nachweisen sol-
len, dass sich ihr Test in Bezug auf Werte und 
Akzeptanz auf sicherem Boden bewegt. Sie he-
ben hervor, dass die Einführung des neuen 
Tests auf einem Parlamentsbeschluss mit gros-
ser Mehrheit beruht, dass er vom Justizministe-
rium in Auftrag gegeben wurde und dass dieses 
auch die GER-Skalen als Referenz ausgewählt 
hat. Sie erwähnen ebenfalls, dass die politische 
Opposition für ihre Ansichten keine Unterstüt-
zung gefunden hat, auch nicht unter den Mi- 
grantinnen und Migranten des Landes. Darauf-
hin erläutern sie den erwarteten gesellschaftli-
chen Nutzen ihres Tests: Der TGN soll Integrati-
on fördern, da fehlende Integration zu einem 
„Teufelskreis“ führe, der in Hoffnungslosigkeit 
und Verzweiflung münde; Tests vor der Einreise 
können bei der Bekämpfung von Frauenhandel 
helfen; und all jene, welche minimale Anstren-
gungen unternehmen würden, könnten ohne Wei-
teres einreisen, da der Test nicht allzu an-
spruchsvoll sei (De Jong et al., 2009, S. 41-43). 
Die Autorinnen und Autoren des niederländi-
schen Tests nehmen eine klar affirmative Hal-
tung gegenüber ihrem Test ein und beschäftigen 
sich nicht ernsthaft mit gegensätzlichen An-
sichten15. 

15 |  In einigen Abschnitten ist sogar ein Hauch von 
Triumph und Spott zu spüren.
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3.5  
Unparteilichkeit der Entscheidungen

Ob eine auf einem Test basierende Entscheidung 
gerecht ist oder nicht, hängt laut Bachman & 
Palmer (2010) vor allem von zwei Aspekten ab: 
Verschiedene Kandidatinnen und Kandidaten mit 
der gleichen Kompetenz müssen mit der glei-
chen Wahrscheinlichkeit in die gleiche Gruppe 
eingeteilt werden (z.B. „bestanden“ oder „nicht 
bestanden“) und alle Kandidatengruppen müs-
sen die gleichen Möglichkeiten haben, sich die 
notwendigen Kompetenzen anzueignen. Die Zu-
gehörigkeit zu einer sozialen Gruppe sollte kei-
nerlei Einfluss auf die Entscheidungen haben, 
die aufgrund des Tests gefällt werden.

Die Vorstellung, dass formelle Tests (zu-
mindest potenziell) gerechter sind als z.B. ein 
informelles Interview mit einem Staatsangestell-
ten, wird in mehreren von uns gelesenen Studi-
en erwähnt. Joppke (2010; ähnlich Wright, 2008) 
betrachtet die Einführung von standardisierten 
Einbürgerungstests als fairer und weniger will-
kürlich als die frühere informelle Beurteilung, 
da nun alle Betroffenen gleich behandelt wer-
den. Mehrere Studien berichten von Beispielen 
aus informellen Prüfungsverfahren, welche zu 
offensichtlicher Ungleichbehandlung führten, 
darunter Schneider et al. (2006) zu den lokalen 
Einbürgerungspraktiken in der Schweiz oder 
Piller (2001) zu ähnlichen Verfahren in Deutsch-
land, welche in hohem Masse von individuellen 
Vorlieben von Staatsangestellten abhängig wa-
ren. Laversuch (2008) zeigt, wie diese Situation 
für die Regulierung der Einwanderung miss-
braucht wurde, insbesondere in Bezug auf Mus-
lime. Die ansonsten eher testskeptische ALTE 
LAMI-Gruppe erwähnt die Vorteile von „korrekt 
geplanten, konstruierten und durchgeführten“ 
Tests, z.B. dass die „Resultate hochgradig stan-
dardisiert und reliabel sind“ und die „Kandida-
ten mit einem hohen Grad an Unabhängigkeit 
und Objektivität geprüft werden“. Sie verlangen 
daher nach hohen Qualitätsstandards für die 
Entwicklung und Durchführung von Tests, wenn 
diese überhaupt für Entscheidungen im Migrati-
onsbereich verwendet werden sollen (Balch et 
al., 2008).

Während das Potential von Tests, grösse-
re Gerechtigkeit mit sich zu bringen, von mehre-

ren Autorinnen und Autoren erwähnt wird, wer-
den hochgradig formalisierte Testverfahren auch 
kritisiert, weil diese neue Hürden erzeugen, 
welche bestimmte Gruppen der Migrationsbe-
völkerung benachteiligen. Shohamy weist dar-
aufhin, dass viele Migrantinnen und Migranten, 
welche nicht lesen und schreiben können oder 
nur wenig Schulbildung haben, mit den Testver-
fahren nicht vertraut sind und dementspre-
chend häufig versagen. Böcker & Strik (2011) 
bemängeln auch, dass finanziell schlechter ge-
stellte Personen die Gebühren für den Test 
nicht übernehmen können. Für Michalowski 
(2010) und Shohamy (2009) sind Sprachtests 
schliesslich Selektionsinstrumente, da nur hoch-
qualifizierte und gebildete Gruppen alle Hürden 
überwinden und so den gewünschten Aufent-
haltsstatus erreichen können.

Mehreren Studien zufolge beginnt die Un-
gerechtigkeit im Übrigen lange vor dem Test 
selber, da verschiedene Personen unterschied-
lich guten Zugang zu Informationen, Sprachun-
terricht und Testvorbereitung haben. Dies be-
trifft vor allem Tests, die vor der Einreise ins 
Land abgelegt werden müssen (Deutschland 
und die Niederlande). Befragte der INTEC-Stu-
die (Strik et al., 2010) in Marokko weisen dar-
auf hin, dass die Beschaffung von Vorberei-
tungsmaterial mit einer Reise zur Botschaft 
verbunden ist und dass in den Regionen, in de-
nen viele der Antragstellenden leben, keine 
Sprachkurse angeboten werden. 

Shohamy (2009) schreibt, dass es für Mi- 
grantinnen und Migranten sogar schwierig sein 
kann, im Gastland selbst mit der Sprache in 
Kontakt zu kommen, und dass sie oft zu wenig 
Gelegenheit haben, die Zielsprache so gut zu 
erlernen, wie es für den Einbürgerungstest not-
wendig ist.

Krumm (2007) äussert weiter Zweifel, dass 
die Durchführung des gleichen Tests für alle 
betroffenen Personen zu mehr Gerechtigkeit 
führt. Er beobachtet grosse Unterschiede in der 
Migrationsbevölkerung, einerseits bezüglich ih-
res sprachlichen und kulturellen Hintergrundes 
und der Vorbildung, andererseits bezüglich der 
Sprachkompetenzen, über die sie verfügen müs-
sen, um in Gesellschaft und Arbeitswelt zurecht- 
zukommen. Krumm zufolge entsteht ein Problem, 
wenn diese Personen getestet werden sollen:
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Personen, die in allen Aspekten ihrer linguisti-

schen und kulturellen Fähigkeiten und Kompeten-

zen unterschiedlich sind, mit ein und demselben 

Test zu prüfen und von ihnen das gleiche Kompe-

tenzniveau in allen Bereichen zu erwarten, kann 

unmöglich ein Weg sein, um Gleichbehandlung in 

der Gesellschaft zu demonstrieren (Krumm, 2007, 

S. 668).

Basierend auf statistischen Daten des Deutsch-
Tests für Zuwanderer (DTZ), fand Klein (2013) 
heraus, dass einige Gruppen von Teilnehmen-
den grössere Probleme hatten, den DTZ zu be-
stehen als andere. Sie schlägt daher vor, diesen 
benachteiligten Gruppen mehr Unterstützung bei 
der Testvorbereitung zukommen zu lassen: 
Frauen mit Türkisch als L1, Männer mit den L1 
Russisch oder Polnisch sowie ältere Personen, 
vor allem mit den L1 Italienisch, Chinesisch 
oder Türkisch. Oers (2008) konnte ebenfalls 
beobachten, dass bestimmte Gruppen durch die 
gängigen Testformate besonders benachteiligt 
werden. Er erwähnt ältere Personen und solche 
mit niedrigem Bildungsniveau. Für Oers ist das 
Testen von surinamischen Migrantinnen und 
Migranten in den Niederlanden ein weiteres 
Beispiel für ungerechte Behandlung: Obwohl 
ihre L1 Niederländisch ist, müssen sie den Nie-
derländisch-Test bestehen, um die Staatsbür-
gerschaft zu erhalten, während die niederlän-
dische Bevölkerung den Test natürlich nicht 
ablegen muss. Stevenson & Schanze (2009) 
identifizieren eine weitere Quelle von Ungleich-
behandlung angesichts der Tatsache, dass vie-
le gut ausgebildete Migrantinnen und Migran-
ten wie Bürgerinnen und Bürger der EU und von 
Ländern wie den USA oder Australien die sprach-
lichen Anforderungen nicht erfüllen und keinen 
Test bestehen müssen, unabhängig davon, wie 
gut ihre Kenntnisse der Lokalsprache sind. 

Insgesamt entsteht zum Thema der Unpar-
teilichkeit der Tests ein gemischtes Bild. Wäh-
rend anerkannt wird, dass Tests oft klar partei-
liche informelle Praktiken ersetzt haben, weisen 
einige Autorinnen und Autoren gleichzeitig auf 
diskriminatorische Aspekte der neuen Testver-
fahren hin.

3.6 
Aussagekraft der Interpretationen 
bezüglich eines zugrundliegenden 
Konstrukts

Damit die Interpretationen von Prüfungsergeb-
nissen im Hinblick auf den Gebrauch der Ziel-
sprache in der „realen“ Welt (target-language 
use – TLU) Aussagekraft haben können, muss 
das Kompetenzkonstrukt, das dem Instrument 
zugrunde liegt, auf diesen Zielsprachgebrauch 
bezogen sein (z.B. aufgrund einer Bedürfnisana-
lyse), so Bachman & Palmer (2010). Die Aufga-
ben, aus denen der Test besteht, müssen mit 
den Aufgaben aus der realen Welt in relevanten 
Punkten übereinstimmen und die Bewertung der 
Leistungen der Teilnehmenden muss jene As-
pekte widerspiegeln, die in der Konstruktdefi-
nition hervorgehoben werden. Zudem müssen 
das Konstrukt und die damit verbundenen Anfor- 
derungen den verschiedenen Stakeholdern, da-
runter auch den Kandidatinnen und Kandida-
ten, klar kommuniziert werden. Der Anspruch, 
dass Ergebnisse in diesem Sinne aussagekräf-
tig sein sollen, hat mit Aspekten zu tun, welche 
früher oft unter dem Begriff der Konstruktvali-
dität diskutiert wurden.

Auch das Testkonstrukt wird in den hier 
diskutierten Studien thematisiert. So präsen-
tieren Saville & Van Avermaet (2008) in einer 
Diskussion über den Gebrauch von Sprachtests 
im Migrations- und Integrationsbereich einige 
zentrale Themen, welche bei der Entwicklung 
von angemessenen Sprachprüfungen beachtet 
werden müssen. Darunter ist auch das Testkon-
strukt. Den Autoren zufolge muss das Testkon-
strukt so definiert werden, dass es den offiziel-
len Anspruch an den Test, die Integration der 
Teilnehmenden zu fördern, widerspiegelt. Der 
Test wiederum muss Informationen darüber lie-
fern, wie gut das getestete Individuum in der 
Gesellschaft des Gastlandes funktionieren kann 
(anstatt z.B. dekontextualisiertes Sprachwis-
sen zu überprüfen). Das erwartete Sprachni-
veau sollte ebenfalls diesem Ziel des Tests ent-
sprechend gewählt werden. Wenn der Test also 
die gesellschaftliche Integration des Teilneh-
menden überprüfen soll, muss das erwartete 
Sprachniveau auch den Anforderungen entspre-
chen, welche der gesellschaftliche Alltag an die 
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Sprachkompetenzen der Migrantinnen und Mi- 
granten stellt. Mit dem Ziel einer konkreten Um-
setzung dieser Forderungen verlangt der Leit- 
faden der ALTE LAMI-Gruppe (Balch et al., 2008) 
als Erstes, dass die realen Anforderungen an 
die Migrationsbevölkerung aufgrund einer Be-
dürfnisanalyse identifiziert werden, welche die 
praktischen Situationen und Aufgaben unter-
sucht, mit denen sich die Kandidatinnen und 
Kandidaten (hier: zukünftige niedergelassene 
Einwohnerinnen und Einwohner oder Staatsan-
gehörige) in ihrem Alltag konfrontiert sehen 
werden. Dank der Identifizierung dieser Anfor-
derungen des wirklichen Lebens kann dann in 
einem weiteren Schritt festgelegt werden, wel-
che Kompetenzen und Fähigkeiten in der Ziel-
sprache getestet werden sollen. Die LAMI-Grup-
pe schlägt ausserdem vor, dass die Bedürf- 
nisanalyse nicht für „Migrantinnen und Migran-
ten“ generell durchgeführt werden soll, son-
dern für verschiedene Untergruppen (z.B. Ar-
beitsmigrantinnen und -migranten, Ehepartner- 
innen und -partner usw.), da deren reale Be-
dürfnisse unterschiedlich sein können. Sho-
hamy (2009) weist darauf hin, dass viele Tests 
häufig auf unrealistische Sprachstandards ab-
zielen (z.B. linguistische Korrektheit), welche 
die Besonderheiten von Zweitsprachgebrauch und 
mehrsprachigem Alltag nicht in Betracht ziehen. 
Sprachtests repräsentieren daher nicht die all-
täglichen Bedürfnisse von Migrantinnen und 
Migranten im Gastland, wodurch ihre Eignung 
als Grundlage für Entscheidungen infrage ge-
stellt wird.

Fulcher (2004) stellt fest, dass viele der 
Länder, welche sprachliche Anforderungen als 
Teil des Immigrations- und Integrationsprozes-
ses eingeführt haben, diese in Bezug auf die 
Referenzniveaus des GER definiert haben (Eu-
roparat, 2001; North, 2009). Dieses Vorgehen 
wird in den vorliegenden Studien sehr kontro-
vers behandelt.

Die Kontroverse um die Verwendung der 
GER-Skalen betrifft in erster Linie, aber nicht 

nur16, die Definition des Konstrukts. Krumm 
(2007) macht darauf aufmerksam, dass die Re-
ferenzskalen des GER nicht ursprünglich dafür 
entworfen wurden, die Sprachkompetenzen von 
Migrantinnen und Migranten zu erfassen, son-
dern jene klassischer Fremdsprachenlernender. 
Krumm (2007) nennt als Beispiel einen Deskrip-
tor auf Niveau A1, welcher das Element „einen 
Toast ausbringen“ enthält, was offensichtlich 
keine sehr entscheidende Fähigkeit für die 
Mehrheit der Migrationsbevölkerung ist, für die 
die sprachlichen Anforderungen eingeführt 
wurden. In Übereinstimmung mit den Empfeh-
lungen der LAMI-Gruppe schlägt er vor, dass 
das Testkonstrukt und die damit verbundenen 
Deskriptoren an jene Sprachgebrauchskontexte 
angepasst werden, mit denen die Migrantinnen 
und Migranten tatsächlich konfrontiert sind. 
Ausserdem sollte beachtet werden, dass diese 
häufig neben ihrer Erstsprache auch andere 
Sprachen beherrschen und in ihrer mehrspra-
chigen Realität einsetzen. Adäquate Deskripto-
ren sollten daher interkulturelle und mehrspra-
chige Dimensionen enthalten. Krumm weist auf 
eine weitere Facette von Mehrsprachigkeit hin, 
welche beachtet werden sollte, da sie in der 
Migrationsbevölkerung häufig auftritt: ein un-
gleichmässiges Fertigkeitsprofil in ein und der-
selben Sprache. So entwickeln Migrantinnen 
und Migranten oft unterschiedliche Kompeten-
zen in der gleichen Sprache, z.B. geringe Schreib-, 
aber gute Lese- und Hörkompetenzen. Krumm 
(2007) kommt daher zu dem Schluss, dass die 
Skalen des GER auf den spezifischen Kontext 
„Migration“ angepasst werden sollten, v.a. 
durch weitere Entwicklungsarbeit in den Berei-
chen Teilkompetenzen und mehrsprachige 
Repertoires. Im Hinblick auf die Überprüfung 
dieser Sprachkompetenzen schlägt er vor, dass 
das Europäische Sprachenportfolio besser ge-
eignet sein könnte als ein Test, um unterschied-

16 |  Extra, Spotti, & Van Avermaet (2009) und auch Yoffe 
(2010) kritisieren z.B. die Verwendung der GER-Ska-
len als normatives Instrument im Migrationsbereich, da 
ihnen zufolge die Beispielskalen des Referenzrahmens 
ursprünglich entstanden, um deskriptiv individuelle 
Sprachkompetenzen anzuerkennen. Weiterhin entstand 
der GER, um internationale Mobilität zu fördern und hat 
in Einwanderungsgesetzen den genau gegenteiligen 
Effekt: Der Referenzrahmen wird Teil eines Systems sozi-
aler Ausgrenzung und Regulierung. 
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liche Profile zu erfassen (vgl. auch Papp, 2010).
Shohamy (2007) steht der Eignung des GER 

als Grundlage für die Konstruktdefinition im 
Migrationsbereich ähnlich kritisch gegenüber. Ein 
Kritikpunkt betrifft die höheren Kompetenzni-
veaus in den GER-Skalen, da diese Beschreibun-
gen spezifische Annahmen bezüglich des Wis-
sens, der Fähigkeiten und des kommunikativen 
Funktionierens enthalten, welche nicht auf die 
Migrationsbevölkerung verallgemeinert werden 
können. Shohamy kritisiert auch, dass die De-
skriptoren den Kontext dieser Zielgruppe nicht 
ausreichend reflektieren: den Zweck der Beurtei-
lung, das Alter der Lernenden, die verschiedenen 
Lernkontexte oder die funktionale Verteilung der 
verschiedenen gesprochenen Sprachen.

Alderson (2007) weist auf ein etwas an-
ders gelagertes Problem hin, das sich aus der 
Verwendung des GER ergibt. Er beobachtet, 
dass Vertreterinnen und Vertreter der Politik 
und der Zivilbevölkerung dazu neigen, die von 
der Migrationsbevölkerung erwarteten Kompe-
tenzstandards allein festzulegen, einzig auf-
grund der Skalen im Referenzrahmen, anstatt 
Sprachexpertinnen und -experten zu Rate zu 
ziehen. Cooke (2009) nennt als Beispiel den bri-
tischen Einbürgerungstest, für welchen das erwar-
tete Kompetenzniveau (“Entry 3” auf der Adult 
ESOL Core Curriculum-Skala, äquivalent zu Ni-
veau B1 des GER) von der Regierung festgelegt 
wurde. In der Folge wurde diese Festlegung von 
Sachverständigen aus dem Bereich des Engli-
schen als Zweit- und Fremdsprache (English for 
Speakers of Other Languages, ESOL) als deut-
lich zu hoch kritisiert. Die Situation in Deutsch-
land ist vergleichbar: Auch dort wurden die 
sprachlichen Anforderungen für die Niederlas-
sung und Einbürgerung von der Regierung auf 
Niveau B1 festgelegt (Plassmann, 2011), was 
wiederum als unrealistisch kritisiert wurde (La-
versuch, 2008).

Einige Studien stellen die verwendeten 
Sprachkompetenzkonstrukte generell in Frage. 
Shohamys radikale Sicht, dass Sprachtests im 
Migrationsbereich das persönliche Recht ver-
letzen, die eigene Sprache zu verwenden, wurde 
bereits weiter oben erwähnt. Von einem etwas 
praktischeren Standpunkt aus stellt Shohamy 
(2009) die Annahme infrage, dass Kompetenz in 
der Landessprache notwendig ist, um in der Ge-

sellschaft zu funktionieren. In den Fällen, in de-
nen sie tatsächlich gebraucht wird, müssten 
Umfang und Niveau überdacht werden. Ähnlich 
wie Shohamy relativieren Saville & Van Avermaet 
(2008) die Bedeutung der Sprachkompetenz in 
der Landessprache, indem sie darauf hinweisen, 
dass die Schwierigkeiten von Migrantinnen und 
Migranten bei der Arbeitssuche und dem Zu-
gang zu Bildung nicht unbedingt auf fehlende 
Sprachkenntnisse zurückzuführen sind, son-
dern ein Ergebnis der Ausgrenzung sind, unter 
der sie als Fremde eher zu leiden haben als an-
dere. Sie betonen weiter, dass diese Personen, 
da sie in mehrsprachigen Gesellschaften leben, 
ihren Alltag eventuell ohne Probleme mit ande-
ren Sprachen als der offiziell anerkannten be-
wältigen können; dass die Verwendung dieser 
Sprachen aber als Mittel zur gesellschaftlichen 
Teilhabe nicht anerkannt ist. Slade (2010a) 
merkt an, dass das sprachliche und kulturelle 
Wissen, welches Migrantinnen und Migranten 
mit der Zeit durch persönliche Erlebnisse er-
werben können, sehr vielfältig sein kann, was es 
schwierig macht, (gut fundierte) Standards fest- 
zulegen, die alle erreichen sollten.

Papp (2010) berichtet von einer kleinen 
Validierungsstudie, die sie über den britischen 
Niederlassungs- und Einbürgerungstest “Life in 
the UK” (2005 eingeführt) durchführte. Sie un-
tersuchte dafür den Test selber und das dazu-
gehörige Vorbereitungsmaterial. Die Studie fo-
kussiert in erster Linie auf die Frage, ob die 
Testmaterialien den erwarteten Sprachge-
brauchskontext und das deklarierte Kompetenz- 
niveau widerspiegeln („funktionale Kompetenz, 
die notwendig ist, um sich in der Gesellschaft 
erfolgreich als Einwohner/in oder Bürger/in zu 
bewegen“). Papps Studie ergab zwei haupt-
sächliche Befunde. Erstens zeigt die Analyse 
des Tests und seiner Dokumentation, dass die 
getestete Sprachkompetenz keinen angemesse-
nen Nachweis für die Fähigkeit der Kandidatin-
nen und Kandidaten liefert, dass sie sich in die 
Gesellschaft des Gastlandes integrieren kön-
nen. Die Inhalte des Tests entsprechen auch 
nicht dem Sprachgebrauchskontext, der für die 
Teilnahme am gesellschaftlichen Leben relevant 
ist (z.B. Anstellung, öffentliche Verwaltung, Aus- 
bildung). Zweitens erweist sich das Sprachni-
veau im Test und den Vorbereitungsmaterialien 



28

höher als das offiziell angegebene Zielniveau. 
Papp kommt zu diesem Ergebnis aufgrund einer 
korpuslinguistischen Analyse. Dieses recht ne-
gative allgemeine Urteil macht auf ein Problem 
mit der Aussagekraft (und der Konstruktvalidi-
tät) aufmerksam, da das Testdesign und die In-
terpretation der Ergebnisse nicht mit dem ur-
sprünglichen Testkonstrukt übereinstimmen.

Der Bericht über den Australischen Ein-
bürgerungstest (Australien Citizenship Test, 
ACT) wurde von einem Ausschuss um Woolcott, 
einem Diplomaten, aufgrund grosser Kritik er-
stellt. Der Bericht konzentrierte sich auf die 
Angemessenheit des im Test geforderten Sprach- 
niveaus, sowie einige umstrittene Inhalte und 
Testverzerrungen. Laut dem Einbürgerungsge-
setz des Landes sollte der Test grundlegende 
Kenntnisse (basic knowledge) der englischen 
Sprache überprüfen. In den Stellungnahmen, die 
Sprachexperten für den Woolcott-Ausschuss er-
stellten, wurde kritisiert, dass die sprachlichen 
Anforderungen in der Vorbereitungsbroschüre 
und in den Formulierungen der Testitems deut-
lich über „grundlegende Kenntnisse“ der engli-
schen Sprache hinausgingen. Der Woolcott-Be-
richt versuchte, die Forderung „grundlegender 
Kenntnisse“ konkreter als „ausreichende Kennt- 
nisse des Englischen, um in der australischen 
Gesellschaft zu existieren“ zu definieren, sowie 
diese in der Nähe der GER-Niveaus A1/A2 zu 
platzieren (McNamara & Ryan, 2011). Offenbar 
war dieser Klärungsversuch aber von geringer 
praktischer Bedeutung: McNamara & Ryan (2011) 
zufolge blieb das Sprachniveau im überarbeiteten 
Test und seiner Broschüre nahezu unverändert.

Kunnan (2009) stellt einen kritischen Ver-
gleich an zwischen dem angegebenen Zweck 
(und damit dem impliziten Konstrukt) des neuen 
US-Einbürgerungstests, eingeführt 2008, und 
seiner Umsetzung. Der offizielle Zweck des Tests 
ist die Förderung von politischer Teilhabe und 
gesellschaftlicher Integration. Der Autor fand 
in diesem Zusammenhang zwei hauptsächliche 
Probleme. Eines betrifft die Art des durch den 
Test abgefragten staatsbürgerlichen Wissens, 
welches nicht über auswendig zu lernende Fak-
ten hinausgeht, während doch Aufgaben einge-
setzt werden sollten, die ein aktives Verständnis 
für die amerikanische Geschichte und das politi-
sche System der USA fördern und verlangen. Ein 

zweiter problematischer Punkt betrifft Art und 
Umfang der englischen Sprachkenntnisse, die 
nötig sind, um den Test zu bestehen. Kunnan 
(2009) zufolge ist das Niveau wahrscheinlich 
nicht hoch genug, um nachzuweisen, dass sich 
die Migrantinnen und Migranten am politischen 
und gesellschaftlichen Leben der US-Gesellschaft 
beteiligen können. Angesichts dieser und ande-
rer Schwächen kommt Kunnan (2009) zu dem 
Schluss, dass der US-Einbürgerungstest seinen 
angegebenen Zweck, gesellschaftliche und poli-
tische Integration zu fördern, nicht erfüllen 
kann, wodurch sein Sinn grundsätzlich infrage 
gestellt wird.

Der Einbürgerungstest in seiner aktuellen Form 

kann staatsbürgerliche Zugehörigkeit und gesell-

schaftliche Integration nicht durch indirekte Mes-

sungen von englischen Sprachkenntnissen und 

Faktenwissen über US-Geschichte und Staat erfas-

sen, da es sich dabei um Fertigkeiten und Wissen 

handelt und nicht um Masse für gesellschaftliche 

Teilhabe und Engagement (Kunnan, 2009, S. 95).

Kunnan erwähnt einen weiteren Punkt, der nicht 
für den neuen Einbürgerungstest spricht: Die 
niedrigen Einbürgerungsraten, welche darauf hin-
deuten, dass der Test wohl interessierte Perso-
nen abschreckt.

Über den offiziellen deutschen Einbürge-
rungstest DTZ existieren nur wenige Artikel von 
Personen, die an seiner Erstellung beteiligt wa-
ren. Perlmann-Balme (2011) und Plassmann (2011) 
versuchen beide zu zeigen, dass ihre Arbeit den 
Qualitätsstandards der ALTE entspricht, einer 
Organisation, der die meisten europäischen  
Testanbieter angehören. Die ALTE-Standards 1 
und 2 beschäftigen sich mit der Aussagekraft 
von testbasierten Interpretationen mit Bezug 
auf den Zielsprachgebrauch:

1) Stellen Sie sicher, dass Ihre Prüfung sich auf ein 

theoretisches Konstrukt bezieht, z.B. auf ein Mo-

dell der kommunikativen Kompetenz.

2) Beschreiben Sie die Ziele der Prüfung sowie die 

Verwendungssituationen und die Adressaten, für 

die die Prüfung geeignet ist (ALTE, 2007).

Die Entwickler des DTZ bemühen sich, diese 
Standards einzuhalten, indem sie einen generell 
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handlungsorientierten Ansatz, wie er im GER 
(Europarat, 2001) separat für die vier „klassi-
schen“ Fertigkeiten beschrieben wird, mit einer 
Orientierung an den spezifischen Bedürfnissen 
der Zielgruppe(n) kombinieren. Das deutsche 
Rahmencurriculum für Integrationskurse (Buhl-
mann et al., 2007) bildet für Letzteres die 
Grundlage. Für das DTZ-Konstrukt wurden aus 
den 12 Domänen im Ursprungsdokument jene 
ausgewählt, die den verschiedenen Gruppen von 
Teilnehmenden gemeinsam sind. Das Konstrukt 
und die Ziele des DTZ werden in einem DTZ-Hand-
buch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
(Perlmann-Balme et al., 2009). In diesem Doku-
ment befindet sich auch ein Beispieltest.

Perlmann-Balme und Plassmann beschrei-
ben in ihren Artikeln die Schritte, welche unter-
nommen wurden, um einen Test zu entwickeln, 
der das Konstrukt aussagekräftig umsetzt und 
gleichzeitig die ALTE-Standards beachtet. Lei-
der führen sie nicht ausreichend Belege an, um 
ihre Lesenden zu einem unabhängigen Schluss 
kommen zu lassen.

De Jong et al. (2009) unternehmen einen 
deutlich weiter gehenden Versuch, um zu bele-
gen, dass ihr telefon- und computerbasierter 
Test des gesprochenen Niederländisch sinnvol-
le Aussagen im Kontext des Testens von Migran-
tinnen und Migranten erlaubt – dies obwohl der 
Test vornehmlich Itemformate umfasst, welche 
intuitiv nicht mit kommunikativen Aufgaben aus 
dem realen Leben in Verbindung gebracht wür-
den. Für den TGN werden drei Itemtypen ver-
wendet: Nachsprechen von Sätzen, Kurzant-
worten (was einem authentischen Aufgaben- 
format am nächsten kommt) und Gegensatzpaa-
re von Einzelwörtern17. Es gibt keinen menschli-
chen Gesprächspartner; der gesamte Test wird 
von einem Computer abgenommen und ausge-
wertet. Alle Itemformate beinhalten gesproche-
nen Input und einigen gesprochenen Output; 
damit sind Hören und Sprechen involviert. Den 
Autorinnen und Autoren zufolge,

misst der Test die Fähigkeit der Kandidat/innen zu 

verfolgen, was gesagt wird, Bedeutungen in Echt-

17 |  Am Ende jedes Tests werden zwei Aufgaben zum 
Nacherzählen von Geschichten gestellt. Diese dienen 
aber lediglich der Testvalidierung und zu Forschungs-
zwecken.

zeit zu erfassen und relevante, verständliche Ant-

worten in normaler Gesprächsgeschwindigkeit zu 

formulieren und zu produzieren (De Jong et al., 

2009, S. 43).

Durch eine Darstellung der Anforderungen der 
Items in dieser Weise werden die Parallelen zu 
kognitiven und linguistischen Prozessen sicht-
bar gemacht, welche auch in der mündlichen In-
teraktion eine grosse Rolle spielen.

Im Artikel werden noch weitere Argumente 
genannt, um die Verbindung zwischen Sprach-
gebrauch im Test und tatsächlichem Zielsprach-
gebrauch aufzuzeigen:

 → Die Stimuli in den Aufgaben zum Nachspre-
chen wurden aus einem Korpus des gespro-
chenen Niederländisch ausgewählt, welcher 
alltägliche spontane Sprache aus verschie-
denen Regionen enthält.

 → Das automatische Bewertungssystem wurde 
an einer grossen Stichprobe muttersprachli-
cher und nicht-muttersprachlicher Sprecher 
des Niederländischen trainiert, um die ge-
samte Palette des Niederländischen zu er-
fassen, wie es im realen Leben gebraucht 
wird.

 → Der TGN bewertet Wortschatz, Grammatik, 
Aussprache und Flüssigkeit als Indikatoren 
für die mündliche Sprachkompetenz der Teil-
nehmenden. Dies entspricht der Praxis bei 
den üblichen kommunikativen Tests zum Spre-
chen, bei denen dieselben sprachlichen Merk-
male bewertet werden, weil sie als fundamen-
tal angesehen werden.

Ein grosser Unterschied zwischen den beiden 
Arten von Tests und auch zwischen dem 
Sprachgebrauch im TGN und dem im alltäglichen 
Leben bleibt, nämlich der Grad an Offenheit der 
Aufgaben: Während die drei TGN-Formate die 
(Re)Produktion von Sprache eng steuern, ver-
langt der Sprachgebrauch im wahren Leben oft 
nach aktiver Konstruktion und Aushandlung des 
Diskurses.

Offensichtlich erwarteten die Entwicklerin-
nen und Entwickler diese potenzielle Schwäche 
in der Validitätsargumentation. Sie liessen daher 
von einer grossen Zahl Personen zusätzliche 
Aufgaben ausführen, darunter Nacherzählungen, 
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das Beantworten offener Fragen und mündliche 
Interviews. Die dabei entstandenen Leistungen 
wurden von menschlichen Beurteilern bewertet, 
einige davon mit Bezug auf die Kompetenzskalen 
des GER, so dass alle Bewertungen zusammen in 
einer Analyse zusammengefasst werden konnten 
und zu einer einzelnen GER-bezogenen Skala 
führten. In der Folge konnte diese Skala genutzt 
werden, um die TGN-Skala, welche aus maschinell 
erstellten Bewertungen von Vokabular, Gramma-
tik, Aussprache und Flüssigkeit besteht, ausrei-
chend genau an den GER anzubinden. Dies gilt 
insbesondere für den unteren Skalenbereich, wo 
die wichtigen Entscheidungen über Bestehen 
und Nichtbestehen gefällt werden.

Es überrascht nicht, dass das Thema der  
Aussagekraft von testbasierten Interpretationen –  
welches den grössten Teil dessen abdeckt, was 
früher als Konstruktvalidität behandelt wurde – 
in den von uns diskutierten Veröffentlichungen 
grosse Beachtung findet. Die verschiedenen 
Texte beschäftigen sich u.a. mit der Frage, wie 
ein angemessenes Testkontrukt aussehen sollte, 
ob ein Konstrukt über eine einzelne Sprache hi-
naus gültig sein sollte, ob die GER-Skalen in die-
sem konkreten Kontext sinnvoll sind oder ob 
sprachliche Anforderungen überhaupt gerecht-
fertigt werden können. Andere untersuchen 
existierende Tests kritisch; wieder andere prä-
sentieren und rechtfertigen die Konstrukte eige-
ner Tests. Um diesen letzten Fall darzustellen, 
wurde die Argumentation der Autorinnen und Au-
toren zum Konstrukt für den Test des gespro-
chenen Niederländisch hier genauer besprochen, 
da diese in ihrer Gründlichkeit und Transparenz 
aussergewöhnlich ist. Es sollte aber dabei nicht 
vergessen werden, dass diese Studie bei all ih-
ren Qualitäten im Grossen und Ganzen dennoch 
ein affirmativer Text ist, welcher verfasst wurde, 
um zu zeigen, dass der Test für seinen Zweck 
geeignet ist.

3.7 
Unparteilichkeit der Interpretation 
gegenüber allen Kandidatengruppen 

Bachman & Palmer (2010) zufolge können die 
Interpretationen von Prüfungsergebnissen nur 
dann unparteilich sein, wenn alle Aspekte der 

Testdurchführung, darunter die Formate und In-
halte des Tests sowie der Zugang zu den Infor-
mationen zum Test keine Gruppe von Teilneh-
menden spezifisch benachteiligen.

De Jong et al. (2009) sowie Perlmann-Bal-
me (2011) und Plassmann (2011), also die Pub-
likationen in unserer Sammlung, welche tat-
sächlich Details über ihre Entwicklungsarbeit 
offenlegen, beschäftigen sich mit Aspekten der 
Unparteilichkeit.

So vermuten De Jong et al. (2009) offen-
bar in der Durchführung des Tests in niederlän-
dischen Botschaften weltweit ein potenzielles 
Problemfeld, welches zu Ungleichbehandlung 
führen könnte. In ihrem Artikel rechtfertigen 
oder verteidigen sie diese Praxis mit folgenden 
Argumenten: 1) Die Erklärungen zur Testdurch-
führung sind für alle Kandidatinnen und Kandi-
daten ausreichend, weil sie üblicherweise von 
ausgebildeten Mitarbeiterinnen oder Mitarbei-
tern in deren Herkunftssprache gegeben wer-
den. Wo solch eine Person nicht verfügbar ist, 
haben die Kandidatinnen und Kandidaten die 
Möglichkeit, einen Übersetzer oder eine Über-
setzerin mitzubringen. 2) Während es generell 
bei hochgradig dezentralisierten Testsystemen 
leicht zu Betrug und damit zu Ungleichbehand-
lung kommen kann, nehmen die Entwicklerinnen 
und Entwickler des TGN für sich in Anspruch, 
dass dies nahezu unmöglich ist, da der eigent-
liche Test zentral von einer grossen Item-Da-
tenbank zur Verfügung gestellt wird, für jeden 
Kandidaten einzigartig ist und von einem Com-
putersystem maschinell bewertet wird.

Weiter bemüht man sich im Text auch, zu 
zeigen, dass die Itemformate und inhalte nicht 
zu Ungleichbehandlung führen. Eines der im 
TGN verwendeten Itemformate sind Kurzantwor-
ten. Diese sind notwendigerweise bis zu einem 
gewissen Grad offen und verlangen Vorwissen. 
Dies kann zu Verzerrungen führen, wenn der 
Test international einem sehr gemischten Publi-
kum vorgelegt wird. Die TGN-Entwicklerinnen 
und Entwickler begegnen diesem Verdacht, in-
dem sie zeigen, dass diese Möglichkeit durch Er-
probungen mit drei verschiedenen Gruppen mini-
miert wurde: potenziellen Testkandidatinnen und 
kandidaten aus Integrationskursen, Personen 
mit Migrationshintergrund von ausserhalb dieser 
Programme sowie Niederländischsprachigen mit 
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unterschiedlichem sozioökonomischem Hinter-
grund und aus verschiedenen Altersgruppen, 
darunter sowohl Männer als auch Frauen. Darü-
ber hinaus wurden auch andere Hypothesen 
über verschiedene Hintergrundvariablen getes-
tet, welche das Bestehen des Tests übermässig 
beeinflussen könnten, z.B. das erreichte Bil-
dungsniveau, Alter, Geschlecht, Alphabetisie-
rungsgrad sowie eine übermässige Benachteili-
gung starker Akzente durch das automatische 
Bewertungssystem.

Mit Bezug auf den ALTE-Standard 2 – „Be-
schreiben Sie die […] Adressaten, für die die 
Prüfung geeignet ist“ – erwähnen die Autorin-
nen und Autoren des deutschen DTZ Massnah-
men, welche unternommen wurden, um poten-
zielle Ungleichbehandlungen bei den verschie- 
denen Zielgruppen zu minimieren, die den Test 
absolvieren sollen. Diese Gruppen umfassen ei-
nerseits Personen mit einem bescheidenen Bil-
dungshintergrund, welche vor allem in der Fami-
lie aktiv sein oder eine niedrig qualifizierte 
Arbeitsstelle finden wollen und andererseits 
Migrantinnen und Migranten mit erheblicher 
Lernerfahrung und sogar Diplomen, welche eine 
Karriere verfolgen wollen. Eine der ergriffenen 
Massnahmen bezieht sich auf den Testinhalt 
und das Konstrukt: Es wurden nur Aufgaben 
aus „Kerndomänen“ des Rahmencurriculums 
ausgewählt, die vermutlich für alle Gruppen re-
levant sind. Eine andere wichtige Massnahme 
betrifft die Wahl der Fachpersonen, die bei der 
Testentwicklung konsultiert wurden, nämlich 
vor allem Lehrpersonen, Lehrerbildnerinnen und 
-bildner sowie Lehrwerkautorinnen und -autoren 
aus dem Bereich Deutsch als Zweitsprache. Ihre 
Aufgabe war es, darauf zu achten, dass keine 
der genannten Gruppen aufgrund von unange-
messenen Themen und Inhalten, Itemformaten 
oder Elementen der Testdurchführung benach-
teiligt werden. Die Hinweise dieser Fachleute 
wurden zusätzlich mit den Ergebnissen abgegli-
chen, welche aus statistischen Analysen der Pi-
lotierungen des DTZ hervorgingen. 

3.8 
Konsistenz der Prüfungsergebnisse

Der Grad der Beständigkeit oder Konsistenz 

der aus einem Test gewonnenen Informationen 
über die Fähigkeiten der Teilnehmenden ent-
scheidet über die Zuverlässigkeit der Interpre-
tationen, die darauf basieren. Im Idealfall sollte 
keine systematische Variation der Daten vorlie-
gen, welche auf Unterschiede in der Testdurch-
führung, -auswertung oder der Gruppenzuge-
hörigkeit der Kandidatinnen und Kandidaten 
zurückgeführt werden können. Die früher unter 
dem Titel der Reliabilität behandelten Problem-
quellen gehören zu diesem Themenbereich. Es 
ist daher für Testentwickler unerlässlich zu 
zeigen, dass ihr Test konsistente Ergebnisse 
erzeugt. Formelle Tests sind normalerweise zu-
verlässiger und objektiver als informelle Beur-
teilungen und, wie in Kapitel 3.5 erwähnt wur-
de, wissen sogar testskeptische Autorinnen 
und Autoren deren grössere Fairness zu schät-
zen (z.B. Balch et al., 2008).

Angesichts der langen Tradition von Relia-
bilitätsanalysen ist es nicht verwunderlich, dass  
die mit der Konsistenz der Ergebnisse verbun-
denen Punkte in De Jong et al. (2009), Perl-
mann-Balme (2011) und Plassmann (2011) recht 
umfassend diskutiert werden.

De Jong et al. (2009) stellen ihr automati-
siertes Durchführungs- und Bewertungssystem 
und die dahinterliegende Itemdatenbank als ei-
nen wichtigen Faktor bei der Erzeugung konsis-
tenter Testdaten dar. Dieses verhindert im Prin-
zip, dass Menschen Störfaktoren oder Ver- 
zerrungen hineinbringen. Allerdings besteht für 
die Autorinnen und Autoren des TGN die grosse 
Herausforderung darin, zu zeigen, dass Testbe-
nutzerinnen und benutzer sich tatsächlich dar-
auf verlassen können, dass das maschinelle Ver- 
fahren zuverlässig arbeitet. Ein erheblicher Teil 
des Artikels beschäftigt sich nur damit. De Jong 
et al. (2009) zeigen, dass zwischen menschli-
chen und maschinellen Bewertungen hohe Kor-
relationen bestehen. Sie zeigen auch, dass die 
Messung der entscheidenden Fähigkeit auf den 
niedrigen Niveaus, in denen die Bestehensgren-
ze angesiedelt ist, mit einem nur kleinen statis-
tischen Fehler möglich ist. Ihre Argumentation 
wird durch eine beeindruckende Zahl von einge-
setzten Testpersonen und items untermauert, 
welche die Grundlage der Analyse bildeten.

Die deutschen DTZ-Entwicklerinnen und Ent- 
wickler ihrerseits folgen in der Präsentation ih-



32

rer Arbeit zum „Reliabilitätsargument“ (Perl-
mann-Balme, 2011) den ALTE-Standards.

Der ALTE-Standard 3 zielt auf bewährte 
Praktiken bei der Testkonstruktion ab:

3) Definieren Sie die Anforderungen, die Sie an die 

Auswahl und das Training von Testkonstrukteuren 

stellen. Beziehen Sie das Urteil von Experten in 

Form von Gutachten sowohl in die Prüfungsent-

wicklung als auch in die Revision ein (ALTE, 2007).

Im Bericht über die DTZ-Entwicklung wird das 
Training der Itemautorinnen und -autoren, so-
wie der Item-Gutachterinnen und -Gutachter 
beschrieben, weiter auch die interaktiven und 
schrittweisen Entwicklungsmethoden, welche 
Erprobungen (Pilotierungen), Feedback von 
Lehrpersonen und statistische Analysen um-
fassten, bevor die eigentlichen Tests mit gutem 
Gewissen veröffentlicht werden konnten.

Der ALTE-Standard 4 verlangt die Gleich-
wertigkeit von Tests, die zu verschiedenen Zeit-
punkten durchgeführt wurden:

4) Stellen Sie sicher, dass die verschiedenen Test-

sätze einer Prüfung, die an unterschiedlichen Ter-

minen [eingesetzt] werden, vergleichbar sind. Dies 

betrifft sowohl den Prüfungsinhalt und die Durch-

führung als auch die Notengebung, die Festset-

zung der Bestehensgrenze und die statistischen 

Werte der Aufgaben (ALTE, 2007). 

Perlmann-Balme (2011) nennt die annotierte 
DTZ-Itemdatenbank als die technische Grund-
lage für die Vergleichbarkeit des Tests über 
verschiedene Versionen hinweg, während Prü-
fungsordnungen und Durchführungsrichtlinien 
über die verschiedenen Testdurchführungen 
hinweg die organisatorische Vergleichbarkeit 
gewährleisten. Das Prüfungshandbuch (Perl-
mann-Balme et al., 2009) enthält die Transkrip-
tion einer mündlichen Prüfung und spielt damit 
eine wichtige Rolle bei der Standardisierung 
von Durchführung und Bewertung dieses Test-
teils. Sowohl Perlmann-Balme als auch Plass-
mann betonen die hohe Qualität des Vorgehens, 
welches für die Bewertung der schriftlichen 
Texte entwickelt wurde: Sie werden zentral 
ausgewertet, was Plassmann zufolge den gros-
sen Vorteil hat, dass Probleme von den zustän-

digen Personen gelöst werden können, sobald 
sie auftreten. Zur Gewährleistung vergleichba-
rer Bewertungen wurden drei konkrete Mass-
nahmen ergriffen: Beurteilertraining, Doppel-
beurteilung sowie nachträgliche Analyse der 
Punktevergabe zur Identifizierung stark abwei-
chender Bewertungen.

Der ALTE-Standard 14 verlangt die statis-
tische Analyse von Items:

14) Stellen Sie sicher, dass die Erprobungsdaten 

für die statistischen Analysen (z.B. um die Schwie-

rigkeit und die Trennschärfe der einzelnen Items 

und die Reliabilität sowie den Messfehler der ge-

samten Prüfung zu ermitteln) mithilfe von reprä-

sentativen und angemessenen [Kandidatenstich-

proben] gewonnen werden (ALTE, 2007).

Perlmann-Balme (2011) erwähnt nur kurz, dass 
die in Standard Nr. 14 erwähnten, üblichen 
psychometrischen Analysen tatsächlich durch-
geführt und auffällige Items aufgrund der Re-
sultate eliminiert werden.

Dieser kurze Abschnitt über die Konsis-
tenz der Prüfungsergebnisse zeigt einmal mehr, 
dass sich die Publikationen, welche aus den 
High-stakes-Projekten in den Niederlanden und 
Deutschland hervorgingen, tatsächlich mit zen-
tralen Elementen des üblichen Vorgehens bei der 
Testvalidierung auseinandersetzen. Der stärker 
forschungsorientierte Artikel von De Jong et al. 
(2009) geht dabei anders vor als die Autorin-
nen, die über den DTZ geschrieben haben. Wäh-
rend De Jong et al. (2009) sich klar bemüht, die 
Massnahmen zur Sicherstellung der Validität 
darzustellen, haben Perlmann-Balme (2011) 
und Plassmann (2011) die Tendenz, lediglich zu 
deklarieren, dass sie hohe Standards eingehal-
ten und die richtigen Massnahmen angewendet 
haben. Dieser Unterschied kann möglicherweise 
vollständig dem Stil und dem Zielpublikum der 
jeweiligen Zeitschriften zu tun haben, in denen 
diese Artikel veröffentlicht wurden. Aus Exper-
tensicht wären gründlichere Darstellungen zum 
DTZ über die existierenden Artikel hinaus aller-
dings äusserst wünschenswert.

Kapitel 3 untersuchte, wie die in dieser 
Studie betrachtete Literatur mit Fragen der 
Testvalidität und validierung umgeht. Die Vali-
ditätsaspekte, die wir uns näher angesehen ha-
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ben, sind Teil des Validierungsmodells Assess-
ment Use Argument (AUA) von Bachman & Palmer 
(2010). Unsere Analysen zeigen, dass die meis-
ten Autorinnen und Autoren nur einen oder sehr 
wenige Aspekte von Validität und Validierung 
behandeln. Dabei scheinen vor allem grundle-
gende Fragen sowie gesellschaftspolitische Be- 
trachtungen mit Bezug auf das Testen im Migra-
tions- und Integrationsbereich von Interesse zu 
sein. Diese Themen werden aber sogar von mo-
dernen Validierungsmodellen, welche, wie das 
AUA, Fragen der Testverwendung und ihrer Aus-
wirkungen einbeziehen, nur teilweise abgedeckt. 
Diskussionen über die impliziten Ideologien in 
Testkonstrukten (z.B. „eine Nation – eine Spra-
che“) oder Überlegungen zur „Gerechtigkeit“ 
und Ethik des Testens von Migrantinnen und 
Migranten gehen über den konzeptuellen Rah-
men von Testvalidierungsmodellen – und auch 
über die Kompetenzen und Erfahrungen von 
Sprachentestern – hinaus.

Ein Validitätskriterium, die „Aussagekraft 
der Interpretationen mit Bezug auf ein Konst-
rukt“, sonst häufig auch als Konstruktvalidität 
behandelt, hat die Aufmerksamkeit von Testent-
wicklerinnen und entwicklern, sowie testkriti-
schen Autorinnen und Autoren auf sich gezo-
gen. Während letztere die Verbindung von 
Testinhalt und (tatsächlichem) Zielsprachenge-
brauch infrage stellen, bemühen sich erstere, 
die Aussagekraft ihrer Tests zu zeigen und zu 
erläutern.

Wir waren überrascht, wie wenige Publika-
tionen aus dem Bereich des Sprachentestens 
für Migrantinnen und Migranten effektiv als Va-
lidierungsstudien gesehen werden können. 
Wirkliche Validierungsstudien sind entweder an 
sich selten oder werden der Gruppe der unab-
hängigen Testexpertinnen und -experten nicht 
zugänglich gemacht.

4
Zusammen-
fassung und 
Schluss
Diese Studie gibt einen Überblick über die Ent-
wicklungen der letzten Jahre im Bereich des 
Sprachentestens im Migrations- und Integrati-
onsbereich, die damit verbundenen Untersuchun-
gen und Diskussionen zur Testvalidität und stellt 
in diesem Zusammenhang auch die umstrittenen 
Themen und die vorgebrachten Argumente vor. 
Auf diesen Informationen basieren die folgenden 
abschliessenden Bemerkungen und Vorschläge. 

Unsere Untersuchung zeigt einige rasante 
und recht drastische Entwicklungen im Bereich 
des Sprachentestens für Migrantinnen und 
Migranten in Europa und anderen, v.a. westlichen, 
Ländern während der letzten zehn Jahre auf. Der 
allgemeine Trend geht dabei hin zu sprachlichen 
Anforderungen auf immer mehr Stufen des Im-
migrations- und Integrationsprozesses – in eini-
gen Ländern sogar vor Beginn der Immigration – 
und hin zu umfassenderen Ansprüchen, mit einer 
sichtbaren Tendenz zu formellen Beurteilungen, 
oft standardisierten Tests. In einigen Ländern 
erfassen diese Tests nicht nur sprachliches, son-
dern auch kulturelles Wissen. In Europa ist es in 
der Regel so, dass die neuen Ansprüche aufgrund 
von EU-Regelungen nicht für alle Migrantinnen 
und Migranten gleichermassen gelten.

Abgesehen von diesen allgemeinen Tenden-
zen konnten wir bei der konkreten Konzeptuali-
sierung und Festlegung der Anforderungen und 
der damit verbundenen Tests grosse Unterschie-
de feststellen. Die veränderlichen Elemente be-
treffen den Status von vorbereitenden Sprach- 
und Integrationskursen, Ausnahmeregelungen 
für bestimmte Gruppen von Migrantinnen und 
Migranten, das Mindestalter der betroffenen 
Personen, Testdesign und Testdurchführung, 
Testmethoden, die getesteten Fertigkeiten und 
das erwartete Sprachkompetenzniveau. So bewe-
gen sich die Kompetenzniveaus für die Einrei-
seerlaubnis zwischen A1 und B1 auf der europäi-
schen Referenzskala, während die erwarteten 
Niveaus für die Niederlassung oder Einbürgerung 
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von A1 bis B2 reichen. Dabei ähneln sich aller-
dings in vielen Fällen die Begründungen für die 
Wahl der Niveaus.

Das umfassende und weithin bekannte Mo-
dell des Assessment Use Argument (AUA) von 
Bachman und Palmer (2010) wurde verwendet, um 
die Diskussion um Validitätsaspekte in der Litera-
tur zu Sprachtests für Migrantinnen und Migran-
ten zusammenzufassen. Dieses Validierungsmo-
dell ist umfassend insofern, als es alle Aspekte 
eines einsatzfähigen Tests betrachtet und kon-
zeptuell miteinander verbindet, die mit seiner Va-
lidität zu tun haben könnten. Diese reichen von 
den Testaufgaben und ihrem Einsatz bis zu den 
Auswirkungen des Tests auf die betroffenen Indi-
viduen und die Gesellschaft als Ganzes.

Die verschiedenen Themen, die mit der vali-
den Verwendung von Tests zu tun haben, werden 
von den für die vorliegende Studie berücksichtig-
ten Publikationen in sehr unterschiedlichem Mas-
se behandelt. Nur sehr wenige Texte zielen expli-
zit darauf ab, die Validität eines spezifischen 
Tests für Migrantinnen und Migranten umfassend 
aufzuzeigen (oder systematisch zu hinterfragen). 
Jene, die sich mit einem spezifischen Instrument 
beschäftigen, wurden von den jeweiligen Ent-
wicklerinnen und Entwicklern verfasst, um seine 
Verwendung zu rechtfertigen. Eine dieser Veröf-
fentlichungen (De Jong et al., 2009) unternimmt 
sehr systematisch den Versuch, die Validität des 
Tests für gesprochenes Niederländisch (TGN) 
ausreichend zu belegen, um damit seinen Einsatz 
zu rechtfertigen. Die Autorinnen und Autoren fol-
gen offensichtlich einem argumentationsbasier-
ten Validierungsmodell wie es in Bachman & Pal-
mer (2010) vorgestellt wird, jedoch ohne dies 
explizit anzugeben. Die meisten Arbeiten in unse-
rer Auswahl beschäftigen sich entweder mit der 
Aussagekraft der Testinhalte und -anforderun-
gen, den Auswirkungen eines Tests auf die  
betroffenen Personen, oder sie richten so grund-
sätzliche Fragen an das Testen von Migrantinnen 
und Migranten an sich, dass diese kaum oder  
gar nicht mehr mithilfe existierender Validie-
rungsmodelle angegangen werden können.

In mehreren Texten wird die Aussagekraft 
der Interpretationen bezweifelt, die auf den Resul-
taten von Sprach- (und/oder Landeskunde-)Tests 
basieren. Dies wird begründet mit einer festge-
stellten oder vermuteten Diskrepanz zwischen

 → den Testinhalten und den tatsächlichen Be-
dürfnissen und Aufgaben,

 → dem angegebenen Testkonstrukt (z.B. „ausrei-
chende Sprachkenntnisse für die soziale Inte-
gration“) und den tatsächlich getesteten Fä-
higkeiten und Kompetenzen (welche mehr oder 
weniger zufällig ermittelt werden),

 → der erwarteten Sprachkompetenz für den Test 
und für das Handeln im Alltag,

 → der getesteten Sprache und der oder den 
Sprachen, welche die Migrantinnen und 
Migranten in den mehrsprachigen sozialen 
Kontexten, in denen sie leben und arbeiten, 
brauchen,

 → oder, noch grundlegender, dem Erfolg in 
Sprach- und/oder Landeskundetests und „gu-
ter“ Staatsbürgerschaft.

Wenn (strengere) Testverfahren eingeführt wer-
den, machen die zuständigen Behörden oft gel-
tend, dass die Auswirkungen des Tests weitge-
hend positiv sind, nicht zuletzt für die Mi- 
grantinnen und Migranten selber. Diese Be-
hauptung wird in einer Reihe von Studien be-
handelt, oft eher anekdotisch, in einigen Fällen 
aber auch basierend auf tatsächlichen Wir-
kungsstudien wie der INTEC-Studie (Strik et al., 
2010). Dabei dominiert die negative Wahrneh-
mung des Nutzens von Tests in den untersuch-
ten Arbeiten. Die Pflicht, (strengere) Tests zu 
bestehen, um den Immigrations- und Integrati-
onsprozess voranzutreiben, wird häufig für 
nutzlos gehalten, für Migrantinnen und Migran-
ten aufreibend und abschreckend, und wird zu-
dem für das selektive Ausschliessen bestimmter 
Gruppen (z.B. Individuen mit geringer Schulbil-
dung) kritisiert, weil diese dadurch von besse-
rer Integration abgehalten werden. Hingegen 
erfahren die Vorbereitungskurse, welche in ei-
nigen Ländern die Sprach- und Landeskunde-
tests ergänzen, einige Anerkennung: Der haupt-
sächliche Nutzen dieser Kurse soll in der 
(verpflichtenden) Gelegenheit liegen, die engen 
Grenzen der eigenen Gemeinschaft zu verlassen 
und mit anderen Personen in Kontakt zu treten. 
Die INTEC-Studie, welche auf statistischen Da-
ten und Interviews aus neun europäischen Län-
dern basiert, bekräftigt andere, mehr oder we-
niger informelle Erkenntnisse, wonach die neuen 
Anforderungen abschreckend wirken und für die 
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betroffenen Individuen nur wenige Vorteile mit 
sich bringen.

Kritische Sprachtesterinnen und -tester 
wie Shohamy und McNamara tragen zur Diskussi-
on über Sprachtests im Migrations- und Integra-
tionsbereich eine radikalere Perspektive bei, in-
dem sie fundamentale Fragen stellen (Fragen der 
„Gerechtigkeit“ gemäss McNamara und seinen 
Kollegen). Diese berühren mehrere Gebiete aus-
serhalb des Sprachentestens, darunter (kriti-
sche) Sozial- und Politikwissenschaft, Philoso-
phie (Ethik) und Verfassungsrecht. Durch das 
Aufdecken von impliziten Ideologien („eine Nati-
on – eine Sprache“), verborgenen Absichten 
(„hidden agendas“, Sprachtests als Instrumente 
gesellschaftlicher Regulierung), politischen Be-
weggründen (die Erhaltung des gesellschaftli-
chen Zusammenhalts durch Ausgrenzung) und 
ethisch problematischen Konsequenzen von 
Tests (Ausschluss von gesellschaftlicher Teilha-
be) stossen diese kritischen Forschenden eine 
weitreichende Debatte an, bei der verschiedene 
Disziplinen miteinbezogen werden, welche bisher 
bei der Entwicklung und Anwendung von Sprach- 
und Landeskundetests kaum eine Rolle gespielt 
haben. Nun aber müssten Expertinnen und Exper-
ten aus diesen Bereichen lange vor dem eigentli-
chen Einsatz eines Tests beteiligt werden – so-
fern überhaupt ein Test eingeführt werden muss.

Welche Schlüsse können aus unseren Be-
obachtungen gezogen werden? Was kann für die 
Zukunft empfohlen werden?

Es erscheint wünschenswert, dass die Be-
denken der testkritischen Autorinnen und Auto-
ren in die Überlegungen zu Sprachenpolitik und 
Testverfahren miteinbezogen werden, da ihre 
Einwände zweifellos fundamentaler Natur sind. 
Wir glauben allerdings, dass Veränderungen 
nur angestossen werden können, wenn sich 
Forschende massgeblich beteiligen, die Diszip-
linen angehören, in denen man sich normaler-
weise nicht mit sprachlichen Anforderungen 
und Tests beschäftigt. Entscheidungen über 
sprachliche Anforderungen an Migrantinnen 
und Migranten sowie Immigrations- bzw. Integ-
rationstests werden oft vom Gesetzgeber ge-
troffen und deren Umsetzung von staatlichen 
Behörden in Auftrag gegeben und überwacht. 
Diese Instanzen unterliegen nicht zwingend der 
Pflicht, kritische Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftler hinzuzuziehen, um mit ihnen 
„Themen von gesellschaftlichem Interesse“ zu 
diskutieren und zu klären, wie dies von McNa-
mara & Ryan (2011) vorgeschlagen wird. Staa-
ten sind naturgemäss nur dann an diesen The-
men interessiert, wenn einklagbare Rechte 
(potenziell) verletzt werden. Anstelle von staat-
lichem Handeln ist es also an der akademischen 
Gemeinschaft, die notwendigen Schritte zu un-
ternehmen, um selbst die Diskussion auf andere 
Bereiche auszudehnen und die zentralen Prob-
leme herauszukristallisieren. Um genügend Ein-
fluss zu gewinnen, scheint es ausserdem not-
wendig, die Disziplinen miteinzubeziehen, die 
sich üblicherweise mit gesellschaftlichen, 
rechtlichen und ethischen Fragen beschäftigen.

Ein Punkt, welcher sehr deutlich geworden 
ist, ist der potenzielle Nutzen eines Validie-
rungsmodells wie das Assessment Use Argument 
(AUA) von Bachman & Palmer. Aus professioneller 
Sicht können Entwicklerinnen und Entwickler von 
Sprachtests nichts anderes tun als die Rechen-
schaftspflicht („accountability“) für ihre Arbeit 
als Richtlinie oder „Axiom“ anzuerkennen (vgl. 
Bachman & Palmer, 2010). Ein Validierungsmodell 
operationalisiert diese Rechenschaftspflicht, um 
eine zeitgemässe Testentwicklung und -verwen-
dung sicherzustellen. Behörden, welche (poten-
ziell) Tests in Auftrag geben, sollten auf die Exis-
tenz und Tragweite von modernen Validie- 
rungsmodellen wie dem AUA aufmerksam gemacht 
werden: Dies erlaubt es den zuständigen Perso-
nen, angemessene Ausschreibungen für Projekt- 
evaluationen zu formulieren und die dafür not-
wendigen Zeiträume und finanziellen Mittel ein- 
zuplanen. Weiterhin machen umfassende Validie-
rungsmodelle, die von der Vorbereitung der Teil-
nehmenden bis zu den Auswirkungen auf die Ge-
sellschaft alles miteinbeziehen, deutlich, dass 
Testvalidierung ein andauernder Prozess ist, der 
die gesamte Lebensdauer des Tests umfasst. 
Dies ist vor allem für jene Personen von Bedeu-
tung, welche die Testverfahren einführen und für 
sie verantwortlich sind: Die Vorstellung einer 
einmaligen Testentwicklung ist nicht haltbar.

Wie bereits erwähnt, ist die Aussagekraft 
der Interpretationen, welche aufgrund der Test- 
ergebnisse formuliert werden, in den vorliegen-
den Publikationen ein häufig diskutierter Punkt. 
Von verschiedenen Seiten wird angemerkt, dass 
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die getesteten Fähigkeiten und die Fähigkeiten, 
die für das Funktionieren in der Gesellschaft 
und für aktive Beiträge zugunsten der Gesell-
schaft nötig sind, wenig miteinander zu tun ha-
ben. Die wichtigste Massnahme, um eine besse-
re Passung zu erreichen – und auch, um die 
Erwartungen bezüglich der Sprachkenntnisse 
von Migrantinnen und Migranten zu überwin-
den, welche auf Ideologien basieren – ist eine 
gründliche datenbasierte Bedürfnisanalyse18. 
Eine Bedürfnisanalyse war eine der erfolgreich 
angewendeten Methoden des schweizerischen 
fide Projekts (Müller & Wertenschlag, 2013). 
Darin wurden nicht nur Migrantinnen und 
Migranten aus verschiedenen sozialen und eth-
nischen Gruppen interviewt, sondern auch Mit-
glieder der Aufnahmegesellschaft, welche re-
gelmässigen Kontakt mit Personen haben, die 
nur begrenzte Sprachkompetenzen mitbringen. 
Ein weiterer kritischer Punkt ist die Gewährleis-
tung einer angemessenen Interpretation der 
Resultate der Bedürfnisanalyse. Diese könnten 
z.B. zeigen, dass die Notwendigkeit, die Lokal-
sprache (auf einem bestimmten Niveau) zu be-
herrschen, in verschiedenen Gruppen sehr un-
terschiedlich ist, dass es für bestimmte Per- 
sonen wenig Sinn macht, die Schriftsprache zu 
erlernen oder dass einige Migrantinnen und 
Migranten sogar sehr gute Sprachkompetenzen 
benötigen würden, um ihren Fähigkeiten  
entsprechend zur Gesellschaft beizutragen.  
Ein differenzierendes Prüfungs- und Zertifizie-
rungssystem, welches verschiedenen Bedürf-
nissen und Fähigkeiten Rechnung zu tragen 
versucht, könnte einen modularen Ansatz  
wählen. Im Hinblick auf Integration wäre es  
vermutlich günstig, zunächst ein optimales 
Sprachförderungssystem zu entwickeln und die 
Zertifizierung dann darauf aufzubauen. Das  
von den schweizerischen Behörden unterstütz-
te fide-System (Gerber & Schleiss, 2013) be- 
müht sich, auf die beobachtete Vielfalt zu  
reagieren, indem es verschiedene Teilneh- 
merbedürfnisse und -profile in Betracht zieht 
und Sprachbeurteilung in ein System der 

18 |  Die sprachliche Bedürfnisanalyse kann zu einer 
Serie von Sprachaudits erweitert werden, welche inner-
halb relevanter Kontexte nicht nur die Bedürfnisse der 
verschiedenen Stakeholder in Betracht ziehen, sondern 
auch deren mehrsprachige Sprachkompetenzen.

Sprachförderung einbettet19.
Eine weitere Erkenntnis aus unserer Stu-

die ist das Bedürfnis nach mehr Wirkungsstudi-
en, die eine grössere Palette von Aspekten in 
mehr verschiedenen Kontexten untersuchen. In 
vielen Artikeln wurden Unsicherheiten bezüg-
lich der tatsächlichen Wirkung von sprachlichen 
Anforderungen und Sprachtests deutlich. Zum 
Teil traten gar Spekulationen und anekdoten-
hafte Belege an die Stelle von fundierten Be-
weisen. Die INTEC-Studie (Strik et al., 2010) hat 
mit der Zusammenführung von quantitativen 
und qualitativen Daten über die Auswirkungen 
von Testverfahren in neun europäischen Län-
dern bereits viel erreicht und kleinere Studien 
ergänzen unser Wissen über andere Kontexte. 
Diese Bemühungen müssen jedoch fortgesetzt 
und auf andere Kontexte und Forschungsfragen 
ausgedehnt werden. Aktuellen Validierungsmo-
dellen wie dem AUA zufolge, welche die Verwen-
dung von Tests als gesellschaftliches Phänomen 
verstehen und von ihr positive Auswirkungen 
für alle Beteiligten und die Gesellschaft als 
Ganzes erwarten, stellen Wirkungsstudien ein 
wesentliches Element einer umfassenden Test-
validierung dar, das zu einer fundierten Recht-
fertigung des Testgebrauchs erheblich beiträgt.

In unserer letzten Empfehlung möchten wir 
betonen, dass es äusserst wünschenswert ist, 
dass Tests im Migrations- und Integrationsbe-
reich nicht nur systematischer, sondern auch 
transparenter validiert werden. Aus unserer 
Sammlung von Artikeln zielt nur ein einziger (De 
Jong et al., 2009) tatsächlich darauf ab, eine 
umfassende Argumentation für die Validität ei-
nes Tests darzustellen, indem relevante Punkte 
angesprochen und dann Argumente und Belege 
dazu geliefert werden. Es muss allerdings fest-
gehalten werden, dass der Artikel einen konfir-
matorischen Charakter hat20. Verständlicher-
weise wurde er erst zu einem Zeitpunkt ver- 

19 |  Schneider et al. (2006) empfehlen in der gleichen 
Absicht im Kontext der Einbürgerung die Erstellung 
zweier Sprachkompetenzprofile: eines Sprachförderungs-
profils und eines Sprachbeurteilungsprofils.
20 |  Chapelle, Enright, & Jamieson (2008) ist ein weite-
rer lohnender Bericht, der von (einigen) Testautoren aus 
einem anderen Bereich, nämlich TOEFL iBT, verfasst wur-
de. Dabei handelt es sich um einen relativ neuen Test für 
angehende Studierende an englischsprachigen Universi-
täten. Die Autoren verwenden ein Validierungsmodell, das 
auf Kane und Bachman & Palmer basiert.
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öffentlicht, als der Test bereits einsatzbereit 
war. Wie Briggs in seinem Kommentar zu Kanes 
(2004) Aufruf zu einer expliziten interpretie-
renden Argumentation (ähnlich dem AUA von 
Bachman und Palmer) schreibt, gibt es nämlich 
in der Testpraxis ein „paradoxes“ Problem, wel-
ches nicht leicht zu überwinden ist: Wurde ein 
Test nicht ausreichend validiert, bevor er ein-
gesetzt wird, dann ist sein Einsatz für Ent-
scheidungen mit grosser Tragweite fragwürdig. 
Wurde er aber nicht einem Teil der Zielgruppe 
für den vorgesehen Zweck vorgelegt, wird es 
unmöglich, ihn gänzlich zu validieren (Briggs, 
2004, S. 172). Aus unserer Sicht befreit dieses 
Paradoxon die Entwicklerinnen und Entwickler 
von Tests und jene, die einen Test verwenden 
und/oder dafür verantwortlich sind, auf keinen 
Fall davon, Validierungsstudien durchzuführen 
und sie einem unabhängigen Expertenpublikum 
vorzulegen. Im besten Fall rechtfertigt es eine 
leicht verzögerte Veröffentlichung. Ein wün-
schenswerter nächster Schritt, nun da Validie-
rungsmodelle von guter Qualität und prakti-
scher Handhabung vorliegen, ist die Schaffung 
einer „Testvalidierungskultur“, in der die Publi-
kation von Validierungsstudien zu einsatzberei-
ten Tests die Norm, und nicht die Ausnahme 
sind. Ausserdem sollten, um die Befangenheit 
der Autorinnen und Autoren auszuschliessen, 
welche gleichzeitig den Test auch entwickelt 
haben, externe Testexpertinnen und -experten 
beauftragt werden, kritische Punkte eines Test-
systems (einschliesslich seiner Auswirkungen) 
zu untersuchen. Zu diesem Zweck ist es not-
wendig, dass Einsicht in die internen Prozesse 
und in vertrauliche Daten gewährt wird, wenn 
dies nötig sein sollte. Das Streben nach Testva-
lidität, ein hoher Grad an Transparenz und na-
türlich positive Ergebnisse von Validierungs-
studien würden die Glaubwürdigkeit und 
Legitimität einer Institution, welche Sprach-
kompetenzen in einem so sensiblen Bereich wie 
der Immigration testen möchte, erheblich erhö-
hen. Dies trifft auch auf Behörden zu, die einen 
Test einsetzen (lassen).
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